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Begründung
zum Bebauungsplan
schlotteräxtweg"

im Stadtteil Ottenau der Großen Kreisstadt Gaggenau
im beschleunigten Verfahren nach $ 13a BauGB

(Stand 16.10.2025)

1. Grundlagen der Planung

11 Erfordernis und Ziele der Planaufstellung

1.1.1. Bestehender Wohnbauflächenbedarf

In der Stadt Gaggenau besteht ein großer Wohnraumbedarf verschiedenster Ausprägung. Die-
ser umfasst sowohl Mehrfamilienhauswohnungen, als auch Einfamilienhäuser. Die positive Be-
völkerungsentwicklung, welche sich die letzten Jahre in der Stadt Gaggenau bemerkbar machte,
betrifft neben der Kernstadt auch in hohem Maße die Ortsteile. Hier istes daher ebenfalls wich-
tig, Wohnraum zu schaffen.

Die Nachverdichtung im Innenbereich spielt dabei unter Verweis auf die Planungsaufgaben ge-
mäß $ 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) und die Vorgaben zum sparsamen Umgang mit Grund
und Boden sowie einer Verringerung zusätzlicher Flächeninanspruchnahme gemäß $ 1a Abs. 3
BauGB eine zentrale Rolle.

Die Stadt Gaggenau nutzt aktiv die für städtebauliche Entwicklungen zur Verfügung stehenden
Flächenpotenziale für die Wohnnutzung im vorhandenen Siedlungsbestand (Innenentwick-
lung). So wurden in derjüngeren Vergangenheit als Grundlage für die Umsetzung von Wohn-
bauvorhaben verschiedene Bebauungsplanverfahren zur Flächenkonversion (z. B. Carre zwi-
schen Hilda- und Luisenstraße", Alte Mühle", Zwischen Rindeschwenderstraße und Murg")
und zur innerörtlichen Nachverdichtung (z. B. Hördelsteinerweg") begonnen bzw. bereits ab-
geschlossen.

Im Bereich Schlotteräxtweg" ist eine Nachverdichtung auf Grundlage des bislang gültigen Be-
bauungsplans Hinterm Graben, Oben im Feld, Schlotteräxt, Langwiesen" (2. Änderung) bisher
nur sehr eingeschränkt möglich, weshalb das Erfordernis besteht, die Möglichkeiten auf pla-
nungsrechtlicher Ebene auszuweiten. Gleichwohl besteht städtebaulich auch das Ziel der Si-
cherstellung einer angemessenen, gebietsverträglichen Nachverdichtung.
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1.1.2 Planungsziele

Ziel des Bebauungsplans ist maßvolle und geordnete Bauentwicklung in den hinteren Grund-
stücksbereichen zu ermöglichen und gleichzeitig prägende, dahinterliegende Grünflächen wei-

testgehend zu erhalten. Unter Berücksichtigung der standörtlichen Gegebenheiten ist eine

kompakte Bebauungsstruktur mit einer möglichst guten Flächenausnutzung vorgesehen.

Die vorgesehenen Regelungsinhalte des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften
sollen u.a. nachfolgende Punkte umfassen und damit dazu beitragen, die o.g. Planungsziele zu

verwirklichen:
«e Regelungen der überbaubaren Grundstücksfläche (Bebauungsplan) - hierbei insbesondere

in Bezug auf die zulässige Bebauungstiefe bzw. eine Bebauung in zweiter Reihe",
«e Regelungen über das Maß der baulichen Nutzung, z.B. Gebäudegrundfläche, Gebäudehöhe

und Geschossigkeit (Bebauungsplan),
«e Regelungen über die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung (örtliche Bauvorschriften).
Zudem sind weitere städtebauliche (z.B. Anzahl von Wohnungen, Versiegelung) und baugestal-
terische Regelungen (z.B. Einfriedungen) vorgesehen.

1.2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke im Bereich eines Straßenabschnittes des Schlot-

teräxtweges. Konkret handelt es sich hierbei um die Flurstücke Nr. 4388/1 und 4389/1 (alle Ge-

markung Gaggenau). Zudem werden angrenzende öffentliche Verkehrsflächen vom Geltungs-
bereich erfasst.

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist dem Abgrenzungsplan vom 20.11.2024 zu ent-
nehmen.

1.3 Flächennutzungsplan

Gemäß $ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Gemäß $ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein im beschleunigten Verfahren aufgestellter Bebau-

ungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden,
bevor der Flächennutzungsplan geändert ist, sofern die geordnete städtebauliche Entwicklung
des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungsplan ist in diesem Fall im

Wege der Berechtigung anzupassen.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung befindet sich der Geltungsbereich des aufzustellenden Be-

bauungsplans innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Hinterm Graben, Oben im Feld,

Schlotteräxt, Langwiesen" 2. Änderung. Dieser Bebauungsplan setzte für den hier in Bezug ste-
henden Geltungsbereich Mischgebiet" gem. $ 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Art der
baulichen Nutzung fest. Eine Beeinträchtigung der städtebaulichen Entwicklung wird durch die

Beibehaltung der Festsetzung des Geltungsbereichs als Mischgebiet nicht hervorgerufen.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Gaggenau stellt für das Plangebiet eine Wohnbaufläche

(Bestand)" dar. In Bezug auf die festgesetzte Art der Nutzung als Mischgebiet gemäß $ 6

BauNVO ist eine Berichtigung des Flächennutzungsplans erforderlich.
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1.4 Aufstellungsverfahren

Der Gemeinderat der Stadt Gaggenau hat in seiner Sitzung vom 07.04.2025 den Aufstellungs-
beschluss für den Bebauungsplan Schlotteräxtweg" gefasst.

Der Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren nach $ 13a BauGB aufgestellt werden,
da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt und eine Grundfläche im Sinne
des $ 13a Abs. 15. 2 BauGB von weniger als 20.000 m? vorgesehen ist.

Im beschleunigten Verfahren gelten die Verfahrenserleichterungen des $ 13a Abs. 2 BauGB. Un-
ter anderem wird von der Durchführung einer Umweltprüfung und der Darstellung der Ergeb-
nisse in einem Umweltbericht abgesehen. Ein bauplanungsrechtlicher Eingriffsausgleich ist
nicht erforderlich. Unabhängig davon ist eine Betrachtung der Umweltbelange im Sinne des$ 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB vorzunehmen. Artenschutzrechtliche Anforderungen sind zu beachten (siehe
unter 5.)

In seiner Sitzung vom 07.04.2025 hat der Gemeinderat den Entwurf des Rechtsplans gebilligt
und die Verwaltung mit der Durchführung der Offenlage im Sinne des $ 3 Abs. 2 bzw. $ 4 Abs. 2
BauGB mit Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange beauftragt.

Das Verfahren wird nach Durchführung der Offenlage mit dem Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss und der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung, mit der der Bebauungsplan in
Kraft tritt, abgeschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Schlotteräxtweg" umfasst ein Gebiet, welches zuvor
durch einen Bebauungsplan überplant war. Für die Beurteilung der bauplanungsrechtlichen
Vorhabenzulässigkeit war $ 30 BauGB anzuwenden. Für die im Geltungsbereich befindlichen
Flächen wird der neu aufzustellende Bebauungsplan ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens im
Sinne des Vorrangs des späteren Gesetzes den hier bislang gültigen Bebauungsplan Hinterm
Graben, Oben im Feld, Schlotteräxt, Langwiesen" (2. Änderung) überlagern.

2. Kurzbeschreibung der Städtebaulichen Planung

2.1 Städtebauliches Konzept

Durch den entsprechenden Antrag eines Grundstückseigentümers im Plangebiet wurde ein
Nachverdichtungspotential und -wille erkannt. Eine solche Nachverdichtung soll maßvoll und
geordnet erfolgen, ohne die Gebietstypologie zu verändern. Konkret ist für die verschiedenen
Teilflächen des Geltungsbereichs folgendes Konzept vorgesehen:

Erhalt der Typologie im BaugebietMI1

Das Baugebiet MI 1 ist geprägt durch eine zum Schlotteräxtweg orientierte Bebauung. Hierbei
handelt es sich um zweigeschossige Einzelhäuser als Mehrfamilienhäuser. Die Gebäudestellung
ist parallel zur Erschließungsstraße. Zwischen der Hauptanlage und dem Schlotteräxtweg be-
findet sich eine überwiegend begrünte Vorgartenstruktur. Diese ist prägend für die städtebau-
liche Qualität des Straßenraums und gilt es zu erhalten. Die Dächer der Hauptanlagen wurden
als Satteldach errichtet. Diese Gebietsstruktur entspricht einer zeitgemäßen und maßvoll dich-
ten Grundstücksnutzung. Aufgrund dessen ist diese Struktur wie im Bestand zu erhalten. Die
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bestehenden Möglichkeiten der Nachverdichtung wie im zuvor für den Geltungsbereich rechts-
gültigen Bebauungsplan sollen für das Baugebiet MI 1 in einem verträglichen Maß erhalten blei-
ben.

Moderate Nachverdichtung im Baugebiet MI 2 und der weitestgehende Erhalt der bestehenden
Grünstrukturen

Bei dem Baugebiet MI 2 handelt es sich um die ehemaligen Gartenbereiche der Bestandsbebau-
ung aus dem Baugebiet MI 1. Das Gebiet ist zu Überwiegendem Anteil durch bestehende Grün-
strukturen geprägt. Daneben befinden sich hier zudem Garagen und Nebenanlagen. Um eine

gebietsverträgliche Schaffung von Wohnraum zu ermöglichen, soll ein Rahmen für Nachver-

dichtungen im rückwärtigen Grundstücksbereich vorgegeben werden. Des Weiteren sind die
verbliebenen Grünstrukturen im Gebiet zu sichern. Auch ist die Errichtung und Erweiterung von
Nebenanlagen und Garagen (einschließlich Carports) in gebietsunverträglicher Größe zu verhin-
dern.

Firstrichtung

Alle Hauptanlagen entlang des Schlotteräxtwegs, innerhalb des Baugebietes MI 1 wurden trauf-
ständig zum Schlotteräxtweg errichtet. Diese Traufständigkeit gilt es zu erhalten. Im Baugebiet
MI 2 ist keine bestimmte Ausrichtung des Firstes vorhanden. Im Sinne des Einfügens in den städ-
tebaulichen Charakter der vorgelagerten Baustruktur ist jedoch ebenfalls eine Traufständigkeit
festgesetzt.

Umgangmit Stellplatzflächen

Durch die Nachverdichtung werden weitere Stellplatzflächen erforderlich. Um diesem Park-
druck entgegenzukommen sind Tiefgaragen, die vollständig unterirdisch errichtet werden, auch
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einem gewissen Maß zuzulassen. Da-
von sind jedoch die festgesetzten Grünflächen ausgenommen. Des Weiteren ist die Errichtung
von Stellplätzen unter Beachtung weiterer Festsetzungen auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig.

Sonderregelungfür bestehende Anlagen

Nicht alle bestehenden Nebenanlagen und Garagen (einschließlich Carports) sowie die beste-
henden Hauptanlagen stehen im Einklang mit den städtebaulichen Zielsetzungen des Bebau-

ungsplans. Sie unterliegen dem Bestandsschutz, soweit sie zulässigerweise errichtet wurden. Es
ist zudem davon auszugehen, dass bauliche Maßnahmen im Plangebiet nur vereinzelt und
schrittweise stattfinden werden. Damit Änderungen oder Erhaltungsmaßnahmen im Bestand

nachgekommen werden kann, sind entsprechende Regelungen zur Privilegierung bestehender
baulicher Anlagen erforderlich, soweit diese ansonsten dem Bebauungsplan widersprechen.

2.2 Äußere Erschließung

Die äußere Erschließung der jeweiligen Flurstücke bleibt unverändert. Es sind keine zusätzlichen
öffentlichen Erschließungsanlagen vorgesehen.

Die Erschließung der Grundstücke innerhalb des Plangebiets erfolgt über den Schlotteräxtweg.
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2.3 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist durch die bestehende Bebauung bereits vorhanden.
Hausanschlüsse für die Flächen in zweiter Reihe sind durch die Grundstückseigentümer über die
Vorderliegerflächen einzurichten.

3. Planungsrechtliche Festsetzungen

3.1 Artder baulichen Nutzung

Zur Umsetzung des Planungsziels der Nachverdichtung im Innenbereich wird für alle Baugrund-
stücke im Plangebiet ein Mischgebiet (MI) im Sinne des $ 6 BauNVO festgesetzt. Zur Feinsteue-
rung sind folgende Festsetzungen vorgesehen:

« Allgemein zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude und sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe.

e Die in einem Mischgebiet ansonsten allgemein zulässigen Anlagen für Verwaltungen sowie
für kirchliche, kulturellen, soziale, gesundheitliche und sportlichen Zwecke sind nur aus-
nahmsweise zulässig.

e Die ansonsten in einem Mischgebiet allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe, Schank-
und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe,
sofern es sich nicht um nicht störende Gewerbebetriebe handelt, Gartenbaubetriebe, Tank-
stellen und Vergnügungsstätten im Sinne des $ 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO in den Teilen
des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, werden hingegen
ausgeschlossen.

e Vergnügungsstätten im Sinne des $ 4a Absatz 3 Nummer 2 außerhalb der Teile des Gebiets,
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, welche in einem Mischgebiet
ausnahmsweise zulässig wären, sind nicht zulässig.

« Ferienräume gemäß $ 13a 5.2 BauNVO können nur ausnahmsweise und zugelassen werden.
e Fremdwerbeanlagen, welche nach $ 4 BauNVO ausnahmsweise zulässig wären, sind unzu-

lässig.

Das Plangebietweist zusammen mit den in der näheren Umgebung, d. h. weiterhin im Geltungs-
bereich des bisherigen Bebauungsplans Hinterm Graben, Oben im Feld, Schlotteräxt, Langwie-sen" (2. Änderung) verbleibenden Bestandsnutzungen (Wohnen, Ilse-Gundermann-Haus der
Murgtalwerkstätten als Anlage für soziale Zwecke) den Charakter eines Mischgebiets auf. Hinzu
kommt das unmittelbar angrenzende GAG-Hotel, für das in dem dort geltenden Bebauungsplan
Hinterm Graben, Oben im Feld, Schlotteräxt, Langwiesen" (9. Änderung) ein eingeschränktes
Gewerbegebiet festgesetzt ist.

Da sich das Baugebiet in der Nähe zum Ortskern von Ottenau befindet, besteht bereits in gerin-
ger Entfernung eine Infrastruktur mit Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke. Eine allgemeine Zulässigkeit dieser Anlagen birgt die Gefahr einer nach-
haltigen Änderung des Gebietscharakters. Auch ist je nach Angebotsform mit einem stärkeren
Verkehrsaufkommen zu rechnen. Um den im Laufe der Zeit sich verändernden Bedürfnissen
auch im Plangebiet gerecht zu werden, sind besagte Nutzungen ausnahmsweise zulässig.

Seite 5 von 20



Große Kreisstadt Gaggenau
Begründung zum Bebauungsplan Schlotteräxtweg""

Aufgrund des verhältnismäßig geringen Bestands von Hotellerie und Fremdenzimmern in Gag-
genau können Ferienräume zur Befriedigung des diesbezüglichen Bedarfs beitragen. Zudem be-

stehen für die Gebäudeeigentümer alternative Verwertungsmöglichkeiten für ihre Immobilie.

Allerdings besteht vor dem Hintergrund derWohn- und Gewerberaumnachfrage und der beste-
henden Prägung des Gebiets das vorrangige Planungsziel, die Baugrundstücke im Plangebiet für
die Wohn- und nicht störende Gewerbenutzung zur Verfügung zu stellen. Zudem ergeben sich

durch Ferienräume höhere Belastungen als bei einer herkömmlichen Wohnnutzung (z. B. gestei-
gertes Verkehrsaufkommen, erhöhte Fluktuation). Des Weiteren wird in der kleinräumigen Be-

trachtung die Fremdenverkehrsnutzung durch die unmittelbar südlich an das Plangebiet an-

grenzende Hotellerie weitestgehend befriedigt. Aus diesem Grund wird die Fremdenverkehrs-

nutzung auf Räume beschränkt. Somit ist es nicht zulässig, ganze Gebäude für den Fremdenver-
kehr zur Verfügung zu stellen. Aus denselben Gründen sind sonstige Beherbergungsbetriebe im

Gebiet ausgeschlossen.

Bei Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften istmiteiner hohen Fluktuation
von Zu- und Abfahrtsverkehr zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass diese sich negativ auf
die unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Wohnbebauung auswirkt. Des Weiteren ist da-
von auszugehen, dass die vorliegenden infrastrukturellen Gegebenheiten, wie beispielsweise
die geringe Straßenbreite der Erschließungsstraße, nicht für genannte Nutzungen geeignet ist.

Aufgrund dessen sind Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften im Gebiet

ausgeschlossen.

Ebenso unzulässig sind Tankstellen, Anlagen für Verwaltungen und Gartenbaubetriebe. Die

heute üblichen ausgeführten Größen von Gartenbaubetrieben und Verwaltungen sind nicht mit
der Bebauungsstruktur des Gebiets vereinbar. Des Weiteren würden sich Gartenbaubetriebe
und Anlagen für Verwaltungen aufgrund der dadurch zu erwartenden verkehrlichen Belastung
nachteilig auf den städtebaulichen Charakter des Baugebiets auswirken. Bei Tankstellen kom-
men weitere Belastungen durch Gewerbelärm- und Geruchsemissionen hinzu.

Fremdwerbeanlagen widersprechen der Eigenart des Gebiets, welches in dem im Plangebiet ge-
legenen Teilbereich überwiegend dem Wohnen dient. Durch Fremdwerbeanlagen besteht die
Gefahr einer übermäßig gewerblichen Prägung in dem betreffenden Teil des Mischgebiets.
Durch Fremdwerbeanlagen ist eine negative Auswirkung auf die Wohn- und Aufenthaltsquali-
tät sowie ein Trading-Down-Effekt in der unmittelbaren Umgebung zu befürchten. Um dies zu

vermeiden sind Fremdwerbeanlagen unzulässig.

3.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Größe der Grund-
fläche der baulichen Anlagen, das Mindest- bzw. Höchstmaß der Höhe baulicher Anlagen und

die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Grundflächenzahl (GRZ), Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen (GR)

Der Orientierungswert für den Höchstwert der Grundflächenzahl in Mischgebieten liegt gemäß
$ 17 BauNVO bei 0,6. Die vorhandene Baustruktur im Plangebiet und der unmittelbaren Umge-
bung ist mit Ausnahme der Hotellerie und des Wohnheims der Murgtalwerkstätten durch eine

lockere Bebauung geprägt, die eher einerWohnstruktur entspricht. Zum Erhalt der bestehenden

Siedlungsstruktur wird für das Baugebiet MI 1 das zulässige Höchstmaß der Grundflächenzahl
auf 0,4 beschränkt.
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Durch das Baugebiet MI 2 soll eine von der Erschließungsstraße aus betrachtete rückwärtige
Bebauung ermöglicht werden. Um das vorhandene städtebauliche Gefüge nicht negativ zu be-
einflussen, soll die Bebauung im Baugebiet MI 2 sich der Bebauung im Baugebiet MI 1 unterord-
nen. Bei der Grundflächenzahl handelt es sich um eine prozentuale Berechnung die abhängig
von der Größe des Grundstücks und nicht von der Bebauung der näheren Umgebung ist. Um
eine Unterordnung zu gewährleisten, wird eine maximal überbaubare Grundfläche durch
Hauptanlagen festgelegt.

Die zulässige Grundfläche darfauf Baugrundstücken im Geltungsbereich durch die Grund-
flächen von notwendigen unterirdischen Retentionszisternen auch unter Abweichung von den
Obergrenzen gemäß $ 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO überschritten werden. Auch darf die zulässige
Grundfläche in im Baugebiet MI 1 durch die Grundfläche von Garagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbautwird, überschritten werden, höchs-
tens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Oberirdische Stellplätze gehen mit einem
zusätzlichen Flächenverbrauch und einer zusätzlich vermeidbaren Versiegelung einher. Zudem
wirken sich oberirdische Stellplätze, im Vergleich zu beispielsweise einer Grünfläche, städtebau-
lich-gestalterisch negativ aus. Auch aus der stadtklimatischen Betrachtung tragen begrünte
Freiflächen zu einem Mehrwert des Quartiers bei, sie sollten daher soweit wie möglich erhalten
werden. Mit Tiefgaragen kann ein Beitrag zur Entlastung des Parkdrucks im öffentlichen Stra-
ßenraum geleistet werden.

Ergänzend wird die Größe der Grundfläche von Nebenanlagen (z. B. Schuppen, Scheunen) sowie
von Garagen einschließlich Carports auf zusammengenommen 50 m? pro Baugrundstück be-
grenzt. Damit wird dem Ziel, die Versiegelung des Gebiets zu begrenzen, Rechnung getragen.
Gleichzeitig wird die im Gebiet städtebaulich prägende Struktur vorhandener, großer Nebenan-
lagen, die in der Vergangenheit häufig als Ökonomiegebäude" genutzt wurden, berücksichtigt.

Um Änderungen von zulässigerweise errichteten Nebenanlagen und Garagen (einschließlich
Carports), die vor Inkrafttreten des Bebauungsplans entstanden sind, zu berücksichtigen, wer-
den diese von der maximalen Begrenzung der Grundfläche von 50 m? pro Baugrundstück aus-
genommen, sofern keine bauliche Erweiterung vorgenommen wird.

Gebäudehöhe

In den Baugebieten MI 1 und MI 2 wird eine minimale Traufhöhe von 6,00 m und eine maximale
Traufhöhe von 8,00 m festgesetzt. Dies entspricht der städtebaulichen Gestalt des vorhandenen
und unmittelbar angrenzenden Bestands.

Durch die Regelung von maximalen Traufhöhen kann eine unangemessene Höhenentwicklung
der Gebäude im Plangebiet vermieden werden. Die Vorgabe einer Firsthöhe ist nicht erforder-
lich, da sich diese im Zusammenhang mit der die in den örtlichen Bauvorschriften festgesetzten
Dachneigung ergibt. Um gleichzeitig im Sinne der effizienten Flächenausnutzung und des städ-
tebaulichen Erscheinungsbilds zu niedrige Gebäude in diesem Bereich wie z. B. Bungalows ver-
hindern zu können, wird auch eine minimale Traufhöhe festgesetzt.

Als Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außenwand des Gebäudes mit der Oberseite der Dach-
haut bezogen auf den unmittelbar darunter befindlichen untersten hochbaulich in Erscheinung
tretenden Punkt der Gebäudefassade definiert.
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Da Ouer- und Nebengiebel regelmäßig die Festsetzungen zur Traufhöhe nicht einhalten können,
aber im Bebauungsplan im Sinne einer hohen Ausnutzbarkeit insbesondere der Dachgeschoss-
flächen zugelassen werden sollen, wird festgesetzt, dass die maximal zulässige Traufhöhe durch
die Traufhöhe von Quer- und Nebengiebeln (z.B. Zwerchgiebel) bis zu einer Höhe von maximal
9,00 m bei zweigeschossigen Gebäuden überschritten werden darf.

Da die Höhe von Kellergeschossen einen wesentlichen Beitrag zur Höhenwirkung von Gebäuden
leisten kann, wird deren Höhe auf 2,80 m beschränkt (Gesamthöhe unterhalb des Erdgeschos-
ses). Des Weiteren wird die hochbauliche Erscheinung dieses Geschosses auf 1,30 m begrenzt.

Um den untergeordneten Charakter von Nebenanlagen, Carports und Garagen zu unterstrei-
chen und um an den Grundstücksgrenzen die bauordnungsrechtliche Abstandsflächenproble-
matik zu umgehen, wird deren maximale Höhe bei 3,00 m festgesetzt. Die Höhe von baulichen

Nebenanlagen unterhalb der Garage wird auf 2,80 m begrenzt. Die Höhe der Nebenanlagen be-
zieht sich auf die Oberkante des Rohfußbodens. Die Höhe der Garagen und Carports bezieht sich
auf den untersten hochbaulich in Erscheinung tretenden Punkt der Gebäudefassade.

Um Änderungen von zulässigerweise errichteten Nebenanlagen und Garagen (einschließlich
Carports), die vor Inkrafttreten des Bebauungsplans entstanden sind, zu berücksichtigen, wer-
den diese von der maximalen Begrenzung der Höhenlage von 3,00 m bzw. 2,80m ausgenom-
men, sofern keine bauliche Erweiterung vorgenommen wird.

Anzahl der Vollgeschosse

In allen Baugebieten sind zwingend zwei Vollgeschosse zu errichten.

Die Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse korrespondieren mit den Festsetzungen zur Höhe
baulicher Anlagen. Die Regelung der Zahl der Vollgeschosse unterstützt die Schaffung eines ein-
heitlichen städtebaulichen Rahmens und dient einer Angleichung an die Gebäude der bestehen-
den Siedlungsstrukturen.

3.3 ___ Höhenlage

Bezüglich der Lage der Gebäude im Gelände unterstützt die Festsetzung der Höhenlage eine
harmonische und an den Geländeverlauf angepasste Bebauung und eine angemessene höhen-

mäßige Positionierung der Haupt- und Nebenanlagen im Verhältnis zum angrenzenden öffent-
lichen Straßenraum. Zur genauen Höhenpositionierung wurde die Höhe 149,75 m ü. NHN als

Bezugshöhe festgelegt. Die untersten hochbaulich in Erscheinung tretenden Punkte der stra-

ßenzugewandten Gebäudefassaden müssen dieser Höhenlage entsprechen, wobei bei Eck-

grundstücken die Gebäudeseite als straßenzugewandt gilt, von welcher das Gebäude erschlos-
sen wird.

Der Höhenbezugspunkt wurden durch Aufnahme und anschließender Interpolation bestehen-
der Vermessungspunkte im Bestand ermittelt. Um auf Interpolationsungenauigkeiten oder Un-

genauigkeiten in der Höhenaufnahme reagieren zu können und um Bauherrn eine gewisse Fle-
xibilität zu ermöglichen, ist eine Abweichung von höchstens 0,50 m des zugehörigen Höhenbe-

zugspunktes zulässig.
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Um bestehende und zulässigerweise errichtete Haupt- und Nebenanlagen, die vor Inkrafttreten
des Bebauungsplans entstanden sind, zu berücksichtigen, werden diese bei Änderungsmaßnah-
men von zuvor genannter Festsetzung zur Höhenlage ausgenommen. Dies gilt nicht bei Erwei-
terungen, sodass dann die getroffenen Festsetzungen zur Höhenlage zu berücksichtigen sind.

Da der Einfahrtsbereich einer Tiefgarage und außenliegende Kellerzugänge in ihrer Höhe die
vorgegebene Abweichung von 0,50 m übersteigen können, können diese ausnahmsweise von
den Regelungen zur Höhenlage ausgenommen werden.

3.4 Bauweise und Stellung baulicher Anlagen

In allen Baugebieten wird die offene Bauweise festgesetzt.

In allen Baugebieten ist nur die Hausform Einzelhaus zulässig. Der vorhandene Bestand im Plan-
gebiet und in der unmittelbaren Umgebung ist durch Einzelhäuser geprägt. Zum Erhalt der ge-
gebenen Baustruktur werden keine weiteren Hausformen zugelassen.

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Firstrichtungen sind zwingend einzuhalten. Die Fest-
setzungen zielen zum einen auf eine optimale Nutzbarkeit der Sonnenenergie bei Gebäuden mit
geneigten Dächern ab, zum anderen wird hierdurch die städtebauliche Integration in die vor-
handene Bebauung sichergestellt.

3.5 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksgrenzen werden gemäß der Einzeichnung im zeichnerischen Teil
des Bebauungsplans mittels Baugrenzen festgesetzt. Sie dienen dazu, die städtebauliche Ouali-
tät zu sichern und eine ungeordnete Bebauung der Grundstücke zu vermeiden.

Im Baugebiet MI 1 wurde sich bei der Festlegung der Baugrenzen stark an der vorhandenen Bau-
struktur und an den Baugrenzen des bestehenden Bebauungsplan orientiert.

Im Baugebiet Mi 1, in dem die Errichtung von Einzelhäusern zulässig ist, werden die überbauba-
ren Grundstücksflächen durch eine grundstücksübergreifende Bauschiene gebildet. Diese er-
möglicht in dem vorgegebenen Rahmen (vordere und rückwärtige Baugrenzen) eine vergleichs-
weise flexiblere Anordnung der Baukörper.

Im Baugebiet MI 2 wird eine rückwärtige Bebauung ermöglicht. Die gegebene Baustruktur ist
geprägt durch Einzelhausbebauungen mit rückwärtiger Garten- und Hofstruktur. Um dies auch
bei Bebauung der rückwärtigen Grundstücksflächen weiterhin zu gewährleisten, wurde die
überbaubare Grundstücksfläche im Baugebiet MI 2 mit einem Abstand zur Bauschiene im Bau-
gebiet MI 1 vorgesehen. Um die bauliche Unterordnung der rückwärtigen Wohnhäuser zu ge-
währleisten, wurde von einer Bauschiene im Baugebiet MI 2 abgesehen. Stattdessen wurden
einzelne Baufenster vorgesehen.

Anlagen von Luft-, Wasser- und Wärmepumpen, die einen Teil der Hauptanlage darstellen, sind
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern eine Beeinträchtigung
durch Immissionen ausgeschlossen werden kann (entsprechend Schalleistungspegel der
Pumpe). Dadurch wird der Nutzung von erneuerbaren Energien größtmöglich stattgegeben.
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Weiterhin sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen je Baugrundstück an das

Hauptgebäude angebaute Gebäudeteile (z. B. Terrassen, Terrassenüberdachungen, Balkone,
Kellerabgänge, Erker) von in Summe 20,00 m? Grundfläche zugelassen werden. Dadurch sollen
bei der hochbaulichen Planung städtebaulich vertretbare Gestaltungsspielräume ermöglicht
werden.

Zur Minimierung der Flächenversiegelung durch eine möglichst kompakte Bebauung der Bau-

grundstücke, zur Sicherstellung der städtebaulichen Unterordnung von Nebenanlagen gegen-
über den Hauptgebäuden und zur Herstellung einer hochwertigen Gestaltung der Vorgartenzo-
nen wird die Zulässigkeit von Nebenanlagen beschränkt.

In dem Bereich zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und den straßenzugewandten Bau-
grenzen bzw. der zu den seitlichen Grundstücksgrenzen verlängerten Flucht der straßenzuge-
wandten Baugrenzen sind Nebenanlagen i. S. d. $ 14 BauNVO, die hochbaulich in Erscheinung
treten, nicht zulässig.

3.6 Flächen für Stellplätze und Garagen

Wie zuvor erwähnt ist die vordere Bauflucht eines der wesentlich prägenden Elemente des Bau-

gebiets MI 1. Der Bereich zwischen der vorderen Bauflucht und der vorderen Grundstücksgrenze
ist überwiegend als Ziergarten angelegt und trägt maßgebend zum Bild des Straßenraumes bei.
Diese Flächen übernehmen auch eine stadtklimatisch wichtige Funktion. Um diese städtebauli-
chen Qualitäten weitestgehend zu erhalten, sind Garagen (einschließlich Carports) sowie Stell-
plätze im Baugebiet MI 1 erst hinter der von der Erschließungsstraße aus betrachtet vorderen
Baugrenze zulässig.

Die Errichtung von Carports und Garagen ist in allen Baugebieten innerhalb der Baufenster mög-
lich. Des Weiteren ist unter Beachtung der anderen Festsetzungen im BaugebietMi 1 die Errich-

tung von Garagen einschließlich Carports sowie Stellplätzen auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig. Für das Baugebiet MI 2 gilt dies vor dem Hintergrund des Ziels ei-
ner baulichen Unterordnung der rückwärtigen Grundstücksbereiche nur für Stellplätze.

3.7 _

ZahlderWohnungeninWohngebäuden

Im Baugebiet Mi 1 sind bis zu vier Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig. Dies entspricht
beispielsweise einerWohnung pro Geschoss bei einem Haus mit zwei Vollgeschossen sowie aus-
gebautem Dachgeschoss und Keller.

Im Baugebiet MI 2 sind bis zu zwei Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig. Dies entspricht
beispielsweise einem Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung.

Die Vorschrift verfolgt das Ziel, dass der durch die Wohnbebauung ausgelöste Verkehr ein-
schließlich des ruhenden Verkehrs auf den öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Anzahl der
PKW-Stellflächen auf den Grundstücken ein verträgliches Maß nicht überschreiten.

3.8 Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen

Um eine, im Gebiettypische Vorgartenstruktur zu erhalten und eine starke Versiegelung der von
den Verkehrsflächen aus wahrnehmbaren Bereiche zu vermeiden, wurde eine maximale Zu-
fahrtsbreite zu den Baugrundstücken festgelegt.
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39 Private Grünflächen

Die im zeichnerischen Teil als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Hausgärten ge-
kennzeichneten Bereiche dürfen nicht überbaut versiegelt oder befestigt werden. Die Flächen
sind gärtnerisch anzulegen. Hierdurch soll ein Minimum an Grünstruktur, welches sich städte-
baulich und klimatisch auf das Plangebiet und darüber hinaus positiv auswirkt, gesichert wer-
den. Im Bestand befinden sich auf untergeordneten Teilen dieser Fläche Nebenanlagen und bzw.
oder versiegelte Flächen. Durch das verfolgte Ziel einer Grünstruktur sollen diese versiegelten
Flächen und Nebenanlagen bei einer Neubebauung privaten Hausgärten weichen. Es wird je-
doch auf die Festsetzungen zu bestehenden Nebenanlagen und auf die gesetzlichen Regelungen
zum Bestandsschutz hingewiesen.

Einfriedungen bis zu einer Tiefe von 50 cm sind von der zuvor genannten Regelung ausgenom-
men. Dies entspricht den vorhandenen Gegebenheiten und der Nachbarschaft zu einem Hotel-
betrieb, der einen erhöhten Schutzbedarffür die Wohngrundstücks rechtfertigt.

Je Baugrundstück sind in der privaten Grünfläche an das Hauptgebäude angebaute Terrassen,
Terrassenüberdachungen und Balkone von in Summe 20,00 m? Grundfläche zulässig, soweit im
Baugebiet MI 2 eine mindestens gleichgroße Fläche vollständig begrünt wird. Begrünt sind Flä-
chen, wenn sie unversiegelt und mit Bäumen, Sträuchern, Stauden, Rasen- und Wiesenflächen
bepflanzt sind. Keine Begrünung sind z.B. Schüttungen aus Rindenmulch, Kies, Schotter und
ähnlichen Materialien, Rasengittersteine und Schotterrasen sowie flächige Abdeckungen mit
Vlies, Folien, Textilgeweben und ähnlichem. Die private Grünfläche grenzt unmittelbar südlich
an die Baufenster an. Es ist davon auszugehen, dass die Baufenster im Baugebiet umfänglich
ausgenutzt werden. Um den Bauherren eine Terrasse, Terrassenüberdachungen und bzw. oder
Balkone mit Südausrichtung zu ermöglichen, dürfen diese mit bis zu 20 m? innerhalb des als
private Grünfläche vorgesehenen Bereichs errichtet werden. Damit jedoch weiterhin ausrei-
chend Grünfläche erhalten bleibt, sind diese bis zu jeweils 20 m? zu begrünende Flächen inner-
halb des Baugebiets MI 2 nachzuweisen.

3.10 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder
technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder
Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen,
sowie die Art dieser Maßnahmen

Die im Beiplan Nr. 2 gekennzeichneten Teile des Geltungsbereichs können nach der
Starkregengefahrenkarte der 2024 veröffentlichten Untersuchung
starkregenrisikomanagement für den Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden" der
Planungsgemeinschaft Wald + Corbe Consulting GmbH und geomer GmbH von einem
außergewöhnlichen Abflussereignis (Ereignis welches durch ein statistisches
Niederschlagsereignis (Dauer 1h) mit einer Jährlichkeit von 100 Jahren generiert und anhand
definierter Bodenverhältnisse modifiziert wird und zu einem außergewöhnlichen
Oberflächenabfluss führt) betroffen sein.

Zur Vermeidung oder Verringerung Schäden durch Starkregen werden zu treffende
Maßnahmen festgesetzt. Bei diesen Maßnahmen ist zu beachten, dass die Situation für Unter-
und Oberlieger nicht verschlechtert wird (siehe $ 37 WHG). Bei der Installation von mobilen
Schutzmaßnahmen ist die sehr kurze Vorwarnzeit (teilweise < 10 min) bei
Starkregenereignissen zu beachten.
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Die Wirkung der dynamischen Strömungskräfte nimmt auf Gebäude und Menschen mit
steigender Fließgeschwindigkeit zu. Bei Fließgeschwindigkeiten von O bis 0,2 m/s spielen die

dynamischen Strömungskräfte kaum eine Rolle. Bei Geschwindigkeiten von 0,5 bis 2 m/s stellt
das Durchqueren von Abflusswegen bereits eine Gefahr für Leib und Leben dar. Im Rahmen eines
außergewöhnlichen Abflussereignisses werden keine Fließgeschwindigkeiten über 0,5 m/s
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen erreicht. Vorkehrende Festsetzungen sind

aufgrund dessen nicht erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Extremen
Abflussereignissen Fließgeschwindigkeiten von über 2 m/s innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans erreicht werden können.

3.11 _Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft, Anpflanzen von Bäumen

Die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege, und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft, sowie zum Anpflanzen von Bäumen dienen einer langfristig
gesicherten, möglichst hochwertigen ökologischen und freiraumgestalterischen Qualität der
städtebaulichen Planung.

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und die privaten Grünflächen sind zu begrünen.
Die Ausführung von Zufahrten, Stellplätzen und Wegen hat in wasserdurchlässiger Bauweise
(z.B. Pflasterfläche mit hohem Fugenanteil, lockerer Kiesbelag, Schotterrasen, Rasenpflaster, Ra-
sengittersteine, Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine) zu erfolgen.

Ziel ist es, im Sinne des Arten- und Naturschutzes, den vorhandenen Baumbestand zu erhalten.
In den Fällen, in denen dies durch die Errichtung von zulässigen baulichen Anlagen nicht möglich
ist oder zuvor keine Baumbestände auf dem Grundstück vorhanden waren, sind bei der Neuer-

richtung von Hauptanlagen je angefangene 300 m? Grundstücksfläche mindestens ein stand-
ortgerechter, stadtklimaverträglicher mittel- oder großkroniger Laubbaum oder zwei kleinkro-
nige Laubbäume zu pflanzen und bei Abgang unverzüglich zu ersetzen. Die Pflanzungen müssen

spätestens in der nächsten, nach der Fertigstellung der Hauptanlage folgenden Pflanzperiode
vorgenommen werden. Es ist dabei folgende Wuchsform vorzusehen: Hochstamm, Stamm-
busch oder Solitär mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 cm (gemessen in 1 m Höhe)
mit Bodenanschluss. Die vorhandenen Bäume werden angerechnet.

Dem Bebauungsplan ist in den Hinweisen unter 14.13 eine unverbindliche Pflanzliste beigefügt,
welche beispielhafte Arten aufführt, die sich durch eine hohe ökologische Wertigkeit, ihre

Standortgerechtheit und Naturraumtypik auszeichnen. Der Fokus der Auswahl liegt auf hitze-
und trockenheitsresistenten beziehungsweise heimischen Arten mit hohem ökologischem
Wert.

Im Plangebiet sind für Hauptanlagen geneigte Dächer festgesetzt, für Flachdächer von Garagen
einschließlich Carports und Nebenanlagen gilt: Sie sind mit einer Substratschicht von mindes-
tens 0,1 m zu überdecken, die mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu be-

pflanzen und zu unterhalten ist. Das schließt die gleichzeitige Nutzung durch Solaranlagen nicht
aus.

Dächer von Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 0,5 m zu überdecken, die
mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu bepflanzen und zu unterhalten
ist. Auch diese Festsetzung schließt die gleichzeitige Nutzung durch Solaranlagen nicht aus.
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3.12 Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Grundlage der Festsetzungen zum Schallschutz im Bebauungsplan ist eine schalltechnische Un-
tersuchung des Büros Heine + Jud Ingenieurbüro für Umweltakustik vom 06.03.2025. Die Unter-
suchung liegt der Begründung zum Bebauungsplan bei (Anlage 2).

Zur Beurteilung der Situation durch den Straßen- und Schienenverkehr wurden die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts
sowie die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49
dB(A) nachts herangezogen.

Die Schalltechnische Untersuchung kann wie folgt zusammengefasst werden.

e Durch den Straßenverkehr ist an der bestehenden Bebauung bzw. an den geplanten Bau-
grenzen mit Beurteilungspegeln bis 59 dB(A) tags und 50 dB (A) nachts zu rechnen. Die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 werden tags und nachts nicht überschritten. Die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV werden ebenfalls tags und nachts nicht überschritten.

e Durch die umliegenden Gewerbebetriebe ist an der bestehenden Bebauung bzw. an den ge-
planten Baugrenzen mit Beurteilungspegeln bis 57 dB(A) tags und 42 dB (A) nachts zu rech-
nen. Die Richtwerte der TA Lärm werden tags und nachts nicht überschritten.

e Im Plangebiet werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 80 dB (A) tags und bis 57 dB (A)
nachts erreicht. Gemäß TA Lärm dürfen die Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um
nicht mehr als 30 dB (A) und nachts nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten. Dies wird einge-
halten.

e Aufgrund der Größe der bebaubaren Bereiche des Plangebiets kann eine Steigerung des Ver-
kehrslärms auf den umliegenden Straßen durch neu erzeugten Verkehr um 3 dB (A), was
einer Verdoppelung der Verkehrsmengen entspricht, ausgeschlossen werden.

Für Neu- und Umbauten, die in den farblich gekennzeichneten Bereichen (siehe Beiplan 1 des
Bebauungsplans) liegen, sind in den für das Schlafen genutzten Räumen schallgedämmte Lüf-
tungselemente vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht
auf andere Weise sichergestelltwerden kann. Das Schalldämm-MaßR',.s des gesamten Außen-
bauteils aus Wand/Dach, Fenster, Lüftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 ent-
sprechen. Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktionen oder andere bauliche Maß-
nahmen sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in
dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten
werden. Der Einbau von fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen ist nicht erforderlich, so-
weit im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 22:00 Uhr
und 06:00 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 50 dB(A) nicht überschritten wird oder der
Schlafraum über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden kann

4. Örtliche Bauvorschriften

Die Festsetzungen der Satzung über die örtlichen Bau- und Gestaltungsvorschriften dienen der
Durchführung baugestalterischer Absichten für das Plangebiet. Hierzu werden u. a die Anforde-
rungen an die Dachgestaltung, an Werbeanlagen, an die Gestaltung unbebauter Flächen, an
Einfriedungen und Sichtschutzelemente und an Geländeveränderungen festgesetzt. Zudem
enthalten die örtlichen Bauvorschriften Regelungen zur Stellplatzverpflichtung.
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4.1 Materialien und Farbgebung

Die Festsetzungen zu Materialien und Farbgebung dienen der Verhinderung des Ausschwem-
mens von Schadstoffen sowie dem Schutz der Verkehrsteilnehmer und Nachbarn vor Störungen
oder Sichtbehinderungen. Des Weiteren sollen durch die Festsetzungen gebietsfremde Gestal-
tungselemente, die sich städtebaulich negativ auf dienähere Umgebung auswirken können re-
duziert werden.

4.2 Dächer

Die Festsetzungen zu den Dachformen und Dachneigungen sollen zu einer städtebaulich har-
monischen Struktur führen, die sich auch unter diesem Gesichtspunkt der Bestandsbebauung,
an die das Baugebiet angrenzt, einfügt.

Die Dächer von Hauptgebäuden sind in allen Baugebieten als Satteldach (SD) zu errichten. Die
Dächer sind im gesamten Plangebiet mit einer Neigung von 30° bis 45° zulässig. Die Firstlinie
der Dächer ist gebäudemittig anzuordnen.

Die Gestaltwirkung von Hauptdächern und die beabsichtigte städtebaulich harmonische Struk-
tur können durch die Umsetzung von Dachaufbauten beeinträchtigt oder überformt werden,
weshalb ein Ausschluss bzw. eine maßvolle Dimensionierung von Dachaufbauten erforderlich
ist.

Dachgauben dürfen daher in Summe je Gebäudeseite 50% der unter dem Dach liegenden Ge-
bäudelänge nicht überschreiten. Sie müssen einen Abstand von mindestens 1,00 m zu den Gie-
belseiten, 1,50 m untereinander und 0,70 m zum Dachfirst einhalten. Für Dachgauben sind die
Festsetzung zur Dachneigung nicht zu berücksichtigen.

Zwerchhäuser, Zwerchgiebel oder Nebengiebel, die ebenso wie Dachgauben zur besseren Aus-
nutzung des Dachgeschosses häufig gewünscht werden, sind ebenso in einer angemessenen
Dimensionierung umzusetzen. Je Gebäude ist an einer Gebäudeseite oder an zwei gegenüber-
liegenden Gebäudeseiten ein Zwerchhaus, Zwerchgiebel oder Nebengiebel (Wiederkehre) zu-
lässig. Sie sind in der betreffenden Gebäudeseite mittig anzuordnen und dürfen 1/3 der unter
dem Hauptdach liegenden Gebäudelänge nicht überschreiten. Dächer von Zwerchhaus, Zwerch-
giebel oder Nebengiebel (Wiederkehre) müssen einen Abstand von 0,70 m zum Dachfirst ein-
halten.

Im Sinne der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien ist die Nutzung der Dachflächen
für Energiegewinnungsanlagen erwünscht. Diese dürfen aus baugestalterischen Gründen je-
doch den First nicht überragen und bei allen Dachformen nicht über 0,50 m aus der Dachfläche
hervortreten.

Neben den jeweils zulässigen Dachformen für die Hauptgebäude ist die Ausführung des Dachs
einer Nebenanlage, Garage oder Carports in den örtlichen Bauvorschriften nicht festgesetzt.
Hierdurch soll die Möglichkeit zur Herstellung von kostengünstigem Parkraum bzw. Lagerfläche
von Geräten zur Unterhaltung der Grundstücksfläche ermöglicht werden. Die Gefahr von nega-
tiven städtebaulichen Auswirkungen durch bspw. Flachdächer an untergeordneten Nebenanla-
gen und bzw. oder Garagen einschließlich Carports wird als gering eingestuft.
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Dachüberstände dürfen bei allen Dachformen maximal 1,20 m betragen. Der Dachüberstand ist
senkrecht zur Gebäudeaußenwand zu messen.

4.3 Werbeanlagen

Um ein gestalterisch ansprechendes Ortsbild zu erhalten und die Umgebungsbebauung (Wohn-
gebiet) vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu schützen, werden Vorschriften hinsichtlich
Werbeanlagen getroffen. So sind Werbeanlagen nur als unbeleuchtetes Wandschild und nur bis
zu einer Fläche von 0,5 m? zulässig. An Stätten mit mehr als einem Gewerbebetrieb sind Werbe-
anlagen nur als unbeleuchtetes Wandschild und für zusammengenommen für alle Betriebe mit
einer Fläche von bis zu 1,00 m? zulässig. Anschlagtafeln und Großflächentafeln für Werbezwe-
cke sind unzulässig.

4.4 Gestaltung unbebauter Flächen, Gestaltung von Einhausungen für Müll- und Abfallbe-
hälter

Aus Gründen der Gestaltung, aber auch aus ökologischen Gründen (möglichst niedrige Versie-
gelung, Förderung eines schonenden Umgangs mit dem Schutzgut Boden, Beitrag zum Stadtkli-
mas) ist die Gestaltung unbebauter Flächen als Schottergärten unzulässig. Die Festsetzung kor-
respondiert mit der entsprechenden Vorschrift zum Ausschluss von Schottergärten gemäß $ 21a
Landesnaturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG BW).

Einhausungen für Müll- und Abfallbehälter auf den Baugrundstücken sind aus gestalterischen
Gründen mit hochwachsenden oder rankenden Gehölzen wirksam einzugrünen.

4.5 Einfriedungen und Sichtschutzwände

Unabhängig von dem grundsätzlich nachvollziehbaren Wunsch von Grundstückseigentümern
zur Sicherung der Wohnruhe und Privatsphäre werfen blickdichte, zu hohe Einfriedungen ins-
besondere an den straßenseitigen Grundstücksgrenzen Fragestellungen im Hinblick auf die ge-
stalterische Wirkung und die Auswirkungen auf das Orts- und Straßenbild auf. Des Weiteren
verhindern sie aus kriminalpräventiver Sicht die soziale Kontrolle.

Entsprechende Anlagen führen zu einer Abschottung" der privaten Grundstücksflächen vom
öffentlichen Straßenraum. Der Bereich zwischen dem öffentlichen Straßenraum und der Bebau-
ung ist dann nicht mehr, wie bei niedrigen bzw. blickdurchlässigen Einfriedungen möglich, als
halböffentlicher" und adressbildender" Bestandteil im Straßenbild wahrnehmbar. Gerade bei
einer Häufung von solchen Einfriedungen kommt es stattdessen zu verunstaltenden Wirkungen
und einer Minderung der Aufenthaltsqualität, die im Straßenraum von einem Nebeneinander
von versiegelten und grünen Flächen abhängt. Auch Angsträume können durch zu hohe und
blickundurchlässige Einfriedungen geschaffen werden. Es stellt daher eine baugestalterische
Absicht dar, entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenzen blickundurchlässige und zu hohe
Einfriedungen zu vermeiden.

Tote Einfriedungen von Grundstücken und Sichtschutzanlagen entlang von öffentlichen Ver-
kehrsflächen sowie innerhalb eines Abstandes von 2,50 m von öffentlichen Verkehrsflächen dür-
fen daher eine Höhe von 1,20 m an keiner Stelle überschreiten. Die Höhe bemisst sich ab der
Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Oberkante des unmittelbar
darüber befindenden höchsten Punkts der Einfriedung. Sockel- oder Stützmauern entlang der
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Grundstücksgrenzen zu den Öffentlichen Verkehrsflächen werden bei der Berechnung der Ge-
samthöhe der Einfriedung angerechnet.

Zur gegenseitigen Wahrung nachbarlicher Belange sind auch für die rückwärtigen und seitli-
chen Grundstücksgrenzen Regelungen erforderlich, die jedoch weniger restriktiv ausfallen kön-
nen. Das privatrechtliche Nachbarschaftsrecht, für dessen Einhaltung die Baurechtsbehörde
nicht zuständig ist, wird hinsichtlich der Höhe als ausreichend regulierend angesehen.

4.6 Aufschüttungen und Abgrabungen

Aufschüttungen und Abgrabungen sind im Baugebiet begrenzt, um die natürlichen Geländever-
hältnisse möglichst erhalten zu können. Dies dient dazu, dass sich die Wohngebäude harmoni-
scher in den umliegenden Bestand einfügen und nicht wie ein Fremdkörper im Gelände aufsit-
zen. Ferner wird auch damit dem Bodenschutz Rechnung getragen und nur soweit in den Boden
eingegriffen, wie erforderlich.

Da sich Geländeveränderungen im hängigen Gelände nicht gänzlich vermeiden lassen, sind in
den Bauvorschriften Fallkonstellationen aufgezählt, in denen Geländeveränderungen vorge-
nommen werden können, aber der natürliche Geländeverlauf nicht gänzlich überformt wird.
Dies gilt vor allem für Hauptgebäude, zulässige Nebenanlagen, Stellplatzanlagen und Zufahr-
ten.

Generell gilt im Plangebiet, dass Geländeveränderungen durch Böschungen auszuführen sind,
da sich Böschungen näher am natürlichen Geländeverlauf orientieren als Stützmauern.

Stützmauern sind ausnahmsweise dann zulässig, wenn diese dazu notwendig sind, die zulässi-
gen baulichen Anlagen wie z.B. Hauptgebäude oder Nebenanlagen herzustellen, weil z.B. auf-
grund mangelnder Fläche eine Abböschung nicht möglich ist. Dies ist anhand des Einzelfalles
und auf Basis der möglichen Alternativen des Standortes zu prüfen. Reicht die festgesetzte Höhe
der Stützmauer von 1,00 m nicht aus, dann kann eine weitere Stützmauer in der Nähe, jedoch
mit einem Abstand von mindestens 1,00 m und einem zwischenliegenden, dauerhaft begrünten
Bereich errichtet werden. Die genannte Mindestabstandfläche dient dazu, den Höhenversatz
baugestalterisch zu gliedern und besser dem Hang anzupassen. Pro Baugrundstück können ma-
ximal zwei gestaffelte Stützmauern zugelassen werden.

Um nachteilige Auswirkungen auf Nachbargrundstücken durch Geländeveränderungen auf den
Vorhabengrundstücken zu unterbinden, ist der natürliche Geländeverlauf zwischen zwei Bau-
grundstücken zu erhalten. Eine Ausnahme bilden die Geländeveränderungen für die dort zuläs-
sigen baulichen Anlagen (z. B. Garagensockel).

Stützmauen ab einer gewissen Höhe führen zu einer massiven Verengung der räumlichen
Wahrnehmung des Straßenraums. Aufgrund dessen werden Stützmauern an der Grenze zu Öf-
fentlichen Verkehrsflächen (bis 1,00 m tiefe ab der Straßenbegrenzungslinie gemessen) auf eine
Höhe von maximal 0,30 m begrenzt

In den Baugesuchunterlagen ist oft nur schwierig erkennbar, wie sich das geplante Gelände im
Verhältnis zum natürlichen Gelände verhält. Darüber hinaus wird in Schnitt- und Ansichtsplä-
nen die wahre Dimension der Geländeveränderung nicht ersichtlich. Aus diesem Grund ist in
den Baugesuchsunterlagen der Verlauf des natürlichen und des geplanten Geländes in den
Schnitt-, Ansichts- und Grundrissplänen eindeutig darzustellen. Alternativ können gesonderte
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Pläne, in denen die Maße und das Volumen der Geländeveränderungen dargestellt sind dem
Baugesuch beigefügt werden.

4.7 Niederspannungsfreileitungen

Niederspannungsfreileitungen sind aus gestalterischen Gründen unzulässig. Niederspannungs-
leitungen sind stattdessen unterirdisch zu legen.

4.8 Erhöhung der Stellplatzverpflichtung

Gemäß $ 74 Abs. 2 Nr. 2 Landesbauordnung (LBO) können Gemeinden für abgegrenzte Teile des
Gemeindegebietes bestimmen, dass die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen auf bis zu zwei
Stellplätze erhöht wird, soweit Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies rechtfer-
tigen. Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen gemäß $ 37 Abs. 1 Landesbauordnung (LBO)
wird aus verkehrlichen Gründen für Wohneinheiten mit einer Wohnfläche ab 56 m? bis ein-
schließlich 90 m? auf 1,5 Stellplätze und für Wohneinheiten mit einerWohnfläche ab 90 m? auf
2 Stellplätze erhöht. Bruchteile einer Stellplatzzahl werden auf die nächste volle Stellplatzzahl
aufgerundet. Die Anrechnung gefangener Stellplätze ist zulässig für Wohneinheiten in Doppel-
haushälften.

Die Errichtung des ansonsten bauordnungsrechtlich erforderlichen einen Stellplatzes je Woh-
nung auf den Baugrundstücken entspricht nicht den realen Stellplatzbedarfen entsprechend der
üblichen Anzahl von Fahrzeugen pro Haushalt und würde den Parkdruck im öffentlichen Raum
in unerwünschter und verkehrlich nicht verträglicher Weise erhöhen.

Ausgehend von der Annahme, dass mit einer größeren Wohnfläche pro Wohneinheit in der Re-
gel auch eine größere Zahl an Fahrzeugen des jeweiligen Haushalts einhergeht, wird die nach-
zuweisende Zahl der Stellplätze nach Größe der Wohneinheit gestaffelt.

4.9 Höhenlage der Baukörper im Baugesuch

Um die festgesetzte Höhenentwicklung der Gebäude im Verhältnis zur bestehenden Gelände-
oberfläche nachvollziehen zu können, sind zu jedem Baugesuch exakte Höhenschnitte und
Grundrissdarstellungen durch das vorhandene Gelände vorzulegen, aus denen Aufschüttungen,
Abgrabungen sowie Stützmauern eindeutig hervorgehen. Alternativ können gesonderte Pläne,
in denen die Maße und das Volumen der Geländeveränderungen dargestellt sind dem Bauge-
such beigefügt werden.

4.10 Ausnahmen

Ausnahmen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften können, wenn die Voraussetzungen des
$ 56 Abs. 4 Landesbauordnung (LBO) nicht vorliegen, nur zugelassen werden, wenn diese in der
Landesbauordnung selbst oder in Vorschriften aufgrund der Landesbauordnung vorgesehen
sind. Ferner müssen sie mit öffentlichen Belangen vereinbar sein und es müssen die für die Aus-
nahme festgelegten Voraussetzungen vorliegen.

Die örtlichen Bauvorschriften stellen eine Vorschrift aufgrund der Landesbauordnung dar. Die
Möglichkeit der Zulassung von Ausnahmen dient dem Ziel, von allgemeingültigen Regeln Ab-
weichungen zu ermöglichen, um auch dort das gewünschte Maß an Gerechtigkeit zu erreichen,
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wo dies nur durch Korrektur der Allgemeinregein möglich ist. Dabei ist sicherzustellen, dass Be-
lange der Baugestaltung, des Orts- und Straßenbilds sowie sonstige öffentliche Belange nicht
beeinträchtigt werden.

5. Umweltbelange/Artenschutz

Gemäß $ 13a Abs. 2 BauGB und $ 13 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) wird bei im beschleunigten
Verfahren aufgestellten Bebauungsplänen von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht sowie
den Angaben über umweltbezogene Informationen abgesehen. Vorhaben, die eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung erfordern, sind nicht geplant. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der Belange i.S.d. $ 1 Abs. 6 Nr. 7 b Baugesetzbuch (BauGB), d. h. der Erhaltungs-
ziele und des Schutzzwecks der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG).

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Anforderungen des $ 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) wurde vom Institut für Naturkunde in Südwestdeutschland eine artenschutzfachli-
che Ersteinschätzung erarbeitet (Anlage 3).

Diese hatte folgende wesentliche Ergebnisse:

Fledermäuse
Das größte Habitatpotenzial im Untersuchungsgebiet stellt derzeit das Nebengebäude auf Flur-
stück 4389/1 dar. Dort existieren Spalten und Nischen, in denen gebäudebewohnende Fleder-
mäuse Tagesverstecke im Sommer vorfinden können. Dass die Hohlräume auch im Winter ge-
nutzt werden, scheint aufgrund der offenen Bauweise und damit dem mangelnden Schutz vor
Frost und Wind als unwahrscheinlich. Kotspuren von Fledermäusen waren nicht zu finden. Die
befragten Anwohner konnten bisher keine Ein- oder Ausflüge von Fledermäusen in der Dämme-
rung beobachten.

Vögel
Das Habitatpotenzial für planungsrelevante Vogelarten im Untersuchungsgebiet ist gering.
Sollte es zum Abriss des Nebengebäudes auf Flurstück 4389/1 kommen, müsste zuvor ausge-
schlossen werden, dass sich dort Vogelbruten von Höhlen- oder Nischenbrütern wie z.B.
Haussperling (Passer domesticus) oder Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) befinden.
Über die Vermeidungsmaßnahme Bauzeitenregelung, die Abrisse und Rodungen nur außerhalb
der Vogelbrutzeit zulässt, wären artenschutzrechtliche Konflikte zu verhindern.

Reptilien/Amphibien
Im Untersuchungsgebiet konnte kein Habitatpotenzial für Amphibien festgestellt werden.
Eine Betroffenheit von planungsrelevanten Reptilien kann aufgrund mangelnder Habitatstruk-
turen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Insekten
Ein Habitatpotenzial für planungsrelevante Insektenarten konnte aufgrund fehlender Habi-
tatstrukturen nicht festgestellt werden.

Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach $ 44 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) zu verhindern, sind die folgenden Vermeidungsmaßnahmen einzuhalten:
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v1: Bauzeitenregelung
Gebäudeabrisse sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Aktivitäts-
zeit von Fledermäusen durchzuführen. Zulässig sind diese demnach in der Zeit zwischen Ende
Dezember und Ende Februar.

V2: Hinzuziehen einer ökologischen Baubegleitung
Sollten im Zuge des Gebäudeabrisses wider Erwarten Fledermäuse im Winterquartier gefunden
werden, ist eine ökologische Baubegleitung hinzuzuziehen. Diese muss vorab über den Zeit-
punkt der Abrissarbeiten informiert und bei Funden unverzüglich kontaktiert werden.

Im Rahmen von baurechtlichen Verfahren zur Zulassung von einzelnen Bauvorhaben (Bauge-
nehmigungsverfahren) ist nach Vorabstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde eine wei-
tergehende artenschutzrechtliche Betrachtung vorzulegen. Gegebenenfalls müssen neben den
zuvor genannten Vermeidungsmaßnahmen weitere Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnehmen für die potenziell vorkommenden Artengruppen festgelegt werden. Ohne
diese Betrachtung und Festlegung von Maßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach $ 44 BNatSchG durch die künftig folgen-
den Einzelbautätigkeiten erfüllt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen
nur in bestimmten Zeiträumen (z.B. Bauzeitenregelung für Abriss der Schuppen und Rodungs-
arbeiten) oder bereits vor dem Baubeginn (z.B. Anbringen von Fledermauskästen als vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahme) umzusetzen sind.

Durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird sichergestellt, dass keine Beeinträchti-
gung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege erfolgt.

6. Hochwasserschutz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem in der Hochwassergefahrenkarte ge-
kennzeichneten Bereich, in dem ein Hochwasser statistisch seltener als einmal in 100 Jahren zu
erwarten ist (Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des $ 78b Abs.
1 WHG - HOgxtrem')-

Mit der nachrichtlichen Übernahme und der Kennzeichnung im Bebauungsplan wird auf die
möglichen Gefahren durch Extremhochwasserereignisse hingewiesen. Zudem dienen die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Starkregenschutz auch der Vorsorge vor Extrem-
hochwasserereignissen. Darüber hinaus werden weitergehende Festsetzungen zum Hochwas-
serschutz im Bebauungsplan aus den folgenden Gründen nicht als erforderlich angesehen: Ge-
maß $ 5 WHGist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren zur Umsetzung
von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-
minderung verpflichtet. Weitergehende Vorgaben ergeben sich z. B. aus $ 78c WHG (Vorgaben
zu Heizölverbraucheranlagen) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen

7. Bodenordnung

Eine Bodenordnung ist nicht erforderlich.
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8. Erschließung

Die öffentliche Erschließung ist durch den Schlotteräxtweg vorhanden. Die Erschließung der
hinteren Grundstücksbereiche wird bei Bedarf in der Verantwortung der Grundstückseigentü-
mer über die Vorderliegergrundstücke erfolgen.

9 Kosten

Die Ausarbeitung der städtebaulichen Planung erfolgt durch die Stadtverwaltung. Ein von der
Bebauungsplanaufstellung profitierender Eigentümer hat der Stadt hierfür einen Pauschalbe-
trag, der in Anlehnung an die HOAI errechnet wurde, gezahlt. Er hat auch die Kosten für erfor-
derliche Gutachten übernommen.

Anlagen zur Begründung

Anlage 1: Abgrenzungsplan, Stand: 17.03.2025
Anlage 2: Schalltechnische Untersuchung, Stand: 06.03.2025
Anlage 3: Artenschutzfachliche Ersteinschätzung, Stand: 22.10.2024

Gaggenau, 18. November 2025

N1d1s1da
Maximilian Krebs
Abteilung Stadtplanung
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan Schlotteräxtweg" in Gaggenau

1 Aufgabenstellung
In Gaggenau ist die Aufstellung des Bebauungsplans Schlotteräxtweg" vorge-
sehen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Schallimmissionen zu
ermitteln, die auf das Bebauungsplangebiet einwirken. Diese sind im Einzelnen:
o Umliegender Straßenverkehr
o Bestehendes Gewerbe: Hotel, Wohnheim der MWW Murgtalwerkstätten

Die Beurteilung der Situation erfolgt im Bebauungsplanverfahren grundsätzlich
nach DIN 18005". Zusätzlich wird je nach Lärmart die hierfür im Immissions-
schutzrecht vorgesehene Berechnungs- und Beurteilungsgrundlage ergänzend
herangezogen.
Beim Verkehrslärm ist dies die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV}},
für Gewerbelärm die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm"
(TA Lärm)*.
Bei der Untersuchung der Einwirkungen des Straßenverkehrslärms auf das
Plangebiet werden die Selbacher Straße, Max-Roth-Straße sowie Beethoven-
straße berücksichtigt. Die Änderung der bestehenden Verkehrslärmsituation im
Umfeld des Plangebiets durch zukünftig neu erzeugte Verkehre, ist aufgrund
der Größe des Plangebiets vernachlässigbar.
Zudem wird die Lärmeinwirkung der vorhandenen Anlagen bzw. Gewerbebe-
triebe auf das Plangebiet ermittelt. Es erfolgt eine Bestandsaufnahme, die Er-
mittlung der heutigen Schallabstrahlung und Betrachtung der maximal mögli-
chen Immissionen unter Berücksichtigung einer Deckelung durch die vorhan-
dene schutzbedürftige Bebauung. Zudem werden Entwicklungsabsichten der
Betreiber und die Genehmigungslage abgefragt.

! DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung.
Juli 2023,

2 DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.

? Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. IS. 2334) geändert worden ist.

* Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 5. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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Die Untersuchung des Gewerbelärms bezieht sich auf die Modellierung des Ho-
telbetriebs und des Wohnheims der Murgtalwerkstätten sowie einer über-
schlägigen Berücksichtigung der weiter entfernten Gewerbe- und Industriege-
bietsflächen, soweit als Vorbelastung relevant.

Bei Überschreitungen der zumutbaren Immissionen wird ein Schallschutzkon-
zept entwickelt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Dies umfasst bei Bedarf
z. B. eine Vordimensionierung von abschirmenden Bauteilen/Wänden und Vor-
gaben zu Maßnahmen an neuen Gebäuden (Schalldämmung, Grundrissorien-
tierung etc.), was auch die Formulierung von textlichen Festsetzungen und die
Ausgabe der Außenlärmpegel nach DIN 4109 umfasst.

4004/e1 - 6. März 2025
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2

2.1

Unterlagen

Projektbezogene Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

2.2

Bebauungsplan Schlotteräxtweg", Stadt Gaggenau, Stand 16. Januar 2025.
Amtliches Liegenschaftskataster sowie digitales Geländemodell des Lan-
desamtes für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
(LGL), www.lgl-bw.de.
Angaben zur Auslastung seitens der Betriebe.

Gesetze, Normen und Regelwerke
Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen 6. über-
arbeitete Auflage.
Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sach-
gerechte Bebauungsplan. Bonn: vhw Verlag.
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (2023): LAI-
Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm).
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (2006) - 4 A 1075.04.
DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau � Beiblatt 1:
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 2023.
DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise
für die Planung. 2023.
DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderun-
gen. 2018.
DIN 4109-2:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nach-
weise der Erfüllung der Anforderungen. 2018.
DIN 45687:2006-05, Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der
Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestim-
mungen. 2006.
DIN ISO 9613-2:1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996).
1999.
Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-
chermärkten. Wiesbaden: HLUG.
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o Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018):
Städtebauliche Lärmfibel - Hinweis für die Bauleitplanung.

o Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (2008) - 7 D 34/07.NE.
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz
der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BImSchV, Aus-
gabe 2019.

o Romer, Mihael-Nikola; Ziegler, Matthias; Lingenau, Andreas, et al. (2024):
Technischer Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von Geräuschemissionen
durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen. Wiesbaden: HLNUG.

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft
getreten am 9. Juni 2017.

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. juni 1990
(BGBl. IS. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. |S. 2334) geändert worden ist.

o Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; Senatsverwaltung
für Umwelt Verkehr und Klimaschutz (2021): Berliner Leitfaden. Lärm-
schutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021. Berlin.

o TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG (2017): Technisches Datenblatt ifd. Nr.:
6 - Ergänzung 2017. Ent- und Beladung von Rollcontainern über fahrzeug-
eigene Ladebordwand eines Lkw; Ergänzung zu: Lenkewitz, K., & Müller, ].
Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissionen und -immissio-
nen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslie-
ferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typi-
scher Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Schriftreihe des
HLUG, Heft 3, Wiesbaden, Jahr 2005.
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3 Beurteilungsgrundlagen
Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet:
o Die DIN 18005" wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-

rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle
Lärmarten.

o Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 stellen die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV? für den Verkehrslärm ein weiteres Abwä-
gungskriterium dar.

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die
TA Lärm* heranzuziehen. Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des Blm-
SchG°. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es
sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden können.

Die Richtwerte der TA Lärm entsprechen weitestgehend den Orientierungswer-
ten der DIN 18005. Durch die Berücksichtigung von besonders schutzbedürfti-
gen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrachtung der lautesten Nachtstunde, lie-
gen die Anforderungen der TA Lärm über denen der DIN 18005 und stellen die
strengere" Beurteilungsgrundlage dar.

* DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung.
Juli 2023.

? DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.

3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. IS. 2334) geändert worden ist.

* sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 20211, 123), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBi. S. 1792) geändert
worden ist.
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3.1 Anforderungen der DIN 18005

Das Beiblatt 1 der DIN 18005! enthält schalltechnische Orientierungswerte für
die städtebauliche Planung.
Tabelle 1 - Orientierungswerte der DIN 18005

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A)

tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

Gewerbegebiet (GE) 65 55/50
Kerngebiete (MK) 63/60 53/45
Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohn-
gebiete (MDW), Mischgebiete (MI), 60 50/45
Urbane Gebiete (MU)
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45/40
Reine Wohngebiete (WR) 50 40/35

Bei zwei Orientierungswerten gilt der jeweils niedrigere Wert für Industrie-, Ge-
werbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen An-
lagen, der höhere für Verkehrslärm.
Nach der DIN 18005? sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen
Lärmquelle begründen.

DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.

2 DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung.
Juli 2023.
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3.2 Weitere Abwägungskriterien im Bebauungsplanverfahren
Neben den Orientierungswerten der DIN 18005! stellen die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV? ein weiteres Abwägungskriterium für die verkehrlichen
Schallimmissionen dar. Die Städtebauliche Lärmfibel"? führt hierzu folgendes
aus:

Für die Abwägung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist die
16. BImSchV insofern von inhaltlicher Bedeutung, als bei Überschreitung von
Schalltechnischen Orientierungswerten" der DIN 18005-1 Beiblatt 1 mit den
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwelle, nämlich die Zu-
mutbarkeitsgrenze erreicht wird."
Tabelle 2 - Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A)
tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

Krankenhäuser, Schulen,
Kurheime und 57 47Altenheime

Wohngebiete 59 49

Kern-,
Dorf- und Mischgebiete, urbane 64 54Gebiete

Gewerbegebiete 69 59

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zusam-
menhang mit der Anwendung der DIN 18005 führen Bischopink et al. (2021)?
außerdem folgendes aus:Werden bereits vorbelastete Bereiche überplant, die
(auch) zum Wohnen genutzt werden, können die Werte der DIN 18005 häufig
nicht eingehalten werden. Dann muss die Planung zumindest sicherstellen, dass
keine städtebaulichen Missstände auftreten bzw. verfestigt werden. In der
Rechtsprechung des BVerwG hat sich die Tendenz abgezeichnet, die Schwelle
zur Gesundheitsgefahr, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen

! DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.

? Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. IS. 2334) geändert worden ist.

3 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): Städtebauliche Lärm-
fibel - Hinweis für die Bauleitplanung.

4 Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag.
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greifen, bei einem Dauerschallpegel von 70 dB(A) am Tag [und 60 dB(A) nachts]
anzusetzen".
Zu Außenwohnbereichen (AWB) wird darüber hinaus folgendes ausgeführt: Zu
den Außenwohnbereichen gehören insbesondere Terrassen, Balkone und in
ähnlicher Weise zu Aufenthaltszwecken nutzbare Außenanlagen. Diese sind al-
lerdings nur tagsüber schutzwürdig, da sie nachts nicht zum dauernden Aufent-
halt von Menschen zu dienen pflegen. Hier können im Einzelfall auch höhere
Werte als 55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn das Wohnen im
Freien ist nicht im gleichen Maße schutzwürdig wie das an die Gebäudenutzung
gebundene Wohnen."
Gemäß der Urteile 4A 1075.04 des Bundesverwaltungsgerichts' und
7D34/07.NE des Oberverwaltungsgerichts NRW? ist eine angemessene Nut-
zung von Außenwohnbereichen nur gewährleistet, wenn diese einem Dauer-
schallpegel ausgesetzt sind, der 62 dB(A) tags nicht überschreitet. Dieser Wert
markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikation
und der Erholung nicht zu erwarten sind und erhebliche Belästigungen unter
lärmmedizinischen Aspekten vermieden werden.
Es wird empfohlen, 62 dB(A) als Schwellenwert zum Schutz von Außenwohnbe-
reichen heranzuziehen.

1 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (2006) - 4A 1075.04.
? Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (2008) - 7 D 34/07.NE.
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3.3 Beurteilung nach TA Lärm

Zur Beurteilung der gewerblichen Schallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)! her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Be-
triebes nicht überschritten werden:
Tabelle 3 � Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)

tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

a) Industriegebiete 70 70

b) Gewerbegebiete 65 50

c) Urbane Gebiete 63 45

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45

e) Allgemeine Wohngebiete 55 40und Kleinsiedlungsgebiete
f) Reine Wohngebiete 50 35

g) Kurgebiete, Krankenhäu- a5 35ser, Pflegeanstalten

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr,
sonn- und feiertags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die
Gebietskategorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der
entsprechenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde
zwischen 22 und 6 Uhr maßgeblich.
Die Richtwerte gelten für alle Anlagen / Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die
Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach
Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung eine Un-
terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-
gel der Anlage.

1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBlI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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3.4 Verkehrsgeräusche nach TA Lärm

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der
TA Lärm! ebenfalls erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind
hiernach für Kur-, Wohn-, Mischgebiete und urbane Gebiete vorzusehen, wenn:

der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird
keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist
die Grenzwerte der 16. BImSchV? erstmals oder weitergehend überschrit-
ten sind (Grenzwerte siehe in Tabelle 2 unter Kapitel 3.2)

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen er-
füllt sind, sind organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.'

? Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

? Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. IS. 2334) geändert worden ist.

3 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (2023): LAI-Hinweise zur Ausle-
gung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm).
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3.5 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit
Im Bebauungsplangebiet ist die Festsetzung eines Mischgebiets vorgesehen
wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.

Abbildung 1- Bebauungsplanentwurfmit Gebietsausweisung
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3.6 Zusammenfassung der zulässigen Werte
In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Orientierungs-, Immissionsricht-,
bzw. Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete sowie allgemeine Schwellen-
werte dargestellt.
Tabelle 4 - Orientierungs-, Immissionsricht- und Immissionsgrenzwerte sowie
allgemeine Schwellenwerte

Regelwerk Zulässige Werte für Mischgebiete in dB(A)
tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)

DIN 18005 (Verkehr/Gewerbe) 60 50/45!
TA Lärm 60 45?
16. BImSchV 64 54

Schwellenwert Außenwohnbe- &reiche

Schwellenwerte der Gesund- 70 60
heitsgefährdung

! Der höhere Wert gilt für Verkehrsimmissionen, der niedrigere für die anderen Lärmarten.
? Maßgeblich ist die lauteste Nachtstunde.
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4 Örtliche Situation

Folgende Schallquellen sind für die schalltechnische Untersuchung des Bebau-
ungsplans Schlotteräxtweg"von Bedeutung:
o Straßenverkehrslärm (Selbacher, Max-Roth- sowie Beethovenstraße)
o Gewerbelärm: Hotel sowie Wohnheim der MWW Murgtalwerkstätten
Die Lage der Schallquellen ist in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.
Abbildung 2- Lage der Schallquellen - StraßenverkehrslärmST, h

WE Hauptgebäude

[__] Nebengebäude

[7] Baufenster

� Emission Sraße
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Abbildung 3 - Lage der Schallquellen - Gewerbelärm

Legende
Hauptgebäude

[[__] Nebengebäude

[.__] Baufenster

[III] Gewerbe pauschal

® Hotel Wärmepumpe

Hotel Parkplatz

EI Hotel Wäsche-Lkw

Hotel Rolkwagen mit Wäsche
Busfahrten Bewohnerf

[III AnlieferungWohnheim MW
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5 Bildung der Beurteilungspegel

5.1 Verfahren - TA Lärm
Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm! beschriebenen Ver-
fahren detaillierte Prognose" ermittelt. Zur Bestimmung der künftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Auftraggebers erarbeitet.

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung.
Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt:

N

L=10-1g Y T;- 100.1(Laeqi
-Cmet+ Kr

+ K1j + Kr,) dB(A)
r

1

Mit:

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts

T; Teilzeitj
N Zahl der gewählten Teilzeiten

Laeg,j Mittelungspegel während der Teilzeitj
Cmet meteorologische Korrektur

Kr; Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit
Kj Zuschlag für Impulshaltigkeit
Kr; Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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5.2 Verfahren - Straßenverkehr (RLS-19)
Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-
gel. Die Beurteilungspegel werden für den Tag (von 6°° bis 22° Uhr) und die
Nacht (22°° bis 6% Uhr) berechnet.

Emissionsberechnung
Zur Berechnung der Schallemissionen nach den RLS-19' werden bei einer zwei-
streifigen Straße Linienschallquellen in 0,5 m über den Mitten dieser Fahrstrei-
fen angenommen. Stehen drei oder vier Fahrstreifen in eine Fahrtrichtung zur
Verfügung wird die Linienschallquelle 0,5 m über der Trennlinie zwischen den
beiden äußersten Fahrstreifen angenommen. Bei fünf oder mehr Fahrstreifen
liegt die Linienschallquelle 0,5 m über der Mitte des zweitäußersten Fahrstrei-
fens.
In die Berechnung der Schallemissionen des Straßenverkehrslärms gehen ein:

o die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus
der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV)

o die Lkw-Anteile (> 3,5t) für Lkw ohne Anhänger und Busse (Lkw1) für Tag
und Nacht
die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw mit Anhänger (Lkw2) für Tag und Nacht
die Anteile von Motorrädern (emissionsmäßig eingestuft wie Lkw2) für Tag
und Nacht
die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw
die Steigung und das Gefälle der Straße

o die Korrekturwerte für den Straßendeckschichttyp

Verkehrskennwerte
Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt anhand der RLS-19.

Die durchschnittlichen werktäglichen Verkehrsmengen (DTV-W) und der
Schwerverkehrsanteil können den Ergebnissen von Verkehrszählungen? aus
dem Jahr 2017 entnommen werden.
Üblicherweise sind für schalltechnische Untersuchung des Verkehrslärms die
durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen (DTV) heranzuziehen, die im
Normalfall niedriger sind als die werktäglichen Verkehrsmengen (DTV-W). In

1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der
Verabschiedung der Änderung der 16. BImSchV, Ausgabe 2019.

2 Verkehrszählungen durch das Büro gevas humberg & partner im Auftrag der Stast Gaggenau,
Mai 2017
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vorliegendem Fall wird der DTV-W verwendet, sodass dadurch eine mögliche
Steigerung der Verkehrsmengen seit dem Jahr 2017 abgebildet wird.
Die Aufteilung der Schwerverkehrsmengen in die Kategorien Lkw 1 und Lkw 2
sowie die Bestimmung des Kraftradanteils wird anhand der Ergebnisse einer
nahegelegenen Zählstelle des Landes Baden-Württemberg! für das Jahr 2019
vorgenommen.
Die verwendeten Verkehrsmengen werden unter der Annahmeeiner jährlichen
Steigerung von 1 % auf das Prognosejahr 2035 (bei gleichbleibendem Schwer-
verkehrsanteil) hochgerechnet. Den Berechnungen liegen damit folgende
Kennwerte zugrunde:
Tabelle 5 - Verkehrskennwerte
Straße Anteil Fahrzeuggruppen"" Geschwin-

DIV" digkeit
Lkw1 Lkw2 Mot Pkw / Lkw

Kfz/24 h tags / nachts in % km/h
Selbacher Straße
(nördl. Max-Roth-Str.)
Selbacher Straße
(südl. Max-Roth-Str.)
Max-Roth-Straße
(östlich Kreisverkehr) 7.570 42/39 18/17 46/71 50/50
+ Kreisverkehr
Max-Roth-Straße
(westlich Kreisverkehr)
Beethovenstraße 4.250 18/15 08/08 46/73 50/50

5.280 22/11| 10/04 47/71 50/50

7.720 35/15 15/08 46/71 50/50

4.970 4,7/4,2 230/20 46/72 50/50

*
Durchschnittlicher täglicher Verkehr auf 10-er Stelle gerundet

"*
Anteil der Fahrzeuggruppen Lkw1/Lkw2/Motorräder

Straßendeckschicht
Die Straßenoberfläche geht mit einem Korrekturwert von + 0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein. Dies stellt einen Ansatz auf sicherer Seite dar, da alle bei den
vorliegenden Geschwindigkeiten in Frage kommenden Deckschichten (außer
Pflasterbelag) zu einer Minderung der Emissionen führen würden.

1 Bezogen von der Internetseite mobidata.bw mit der Zählstellennr. 7215 1401.
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Steigungen und Gefälle
Für die Fahrzeuggruppe der Pkw treten keine Gefälle <-6 % und keine Steigun-
gen>2% auf, so dass gemäß RLS-19 keine Zuschläge zu vergeben sind.

Für die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 treten keine Gefälle < -4 % und keine
Steigungen >2 % auf, so dass gemäß RLS-19 keine Zuschläge zu vergeben sind.

Mehrfachreflexionen
Die Mehrfachreflexionen wurden bis zur 2. Reflexion in den Modellberechnun-
gen berücksichtigt.

Knotenpunkte
In den berücksichtigten Abschnitten sind keine lichtzeichengeregelten Knoten-
punkte vorhanden. Für den Kreisverkehr wurde eine Knotenpunktkorrektur ge-
mäß RLS-19 vorgenommen.
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5.3 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen - Hotel

5.3.1 Parkplatz
Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird nach dem Normalfall (sog.
zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie? wie folgt bestimmt:

Lw=Lwo+Kra+K1+ Ko+Kstro+10-Ig(B- N) dB(A)

Mit:

Lw anlagenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lwo Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde

Lwo = 63 dB(A)
Kpa Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-

plätze +3 dB(A)
K1 Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A)
Ko Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +2,7 dB(A)
Kstro Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier O dB(A) (Fahrgassen: As-

phalt)

Bezugsgröße, hier 50 Stellplätze
N Bewegungshäufigkeit in Bewegungen je Stellplatz und Stunde

Gemäß den Angaben des Hotels finden bis zu 40 Fahrten durch Kunden auf dem
Hotelparkplatz pro Tag statt. Von diesen Fahrten werden 5 in der lautesten
Nachstunde sowie 5 morgens zwischen 6 und 7 Uhr berücksichtigt. Die restli-
chen 30 Fahrbewegungen werden im Zeitraum zwischen 7 und 22 Uhr ange-
setzt.
Mit der oben aufgeführten Formel und den oben genannten Fahrbewegungen
ergeben sich für den Parkplatz Schallleistungspegel von 75,7 dB(A) für den Zeit-
raum zwischen 7 und 22 Uhr sowie 79,7 dB(A) im Zeitraum von6 bis 7 Uhr sowie
in der lautesten Nachtstunde.

(Schallquelle im Rechenmodell: Hotel Parkplatz)

? Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage.
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5.3.2 Lkw Wäschelieferung
Für die Zu- und Abfahrt des Lkw fürWäschelieferungen wird in den Berechnun-
gen jeweils ein längenbezogener, auf eine Stunde gemittelter Schallleistungs-
pegel von 63 dB(A)/m zugrunde gelegt'. Es wird von ca. 80 m Fahrweg auf dem
Hotelgelände ausgegangen.
Das Rückwärtsfahren wird mit einem auf die Stunde gemittelten Schallleis-
tungspegel von 68 dB(A)/m angesetzt!. Darüber hinaus wird das Geräusch der
Rückfahrwarneinrichtung mit 66,4 dB(A)/m berücksichtigt, was zu einem Ge-
samtpegel des Rangierens von 70,3 dB(A)/m führt. Es wird angenommen, dass
der Lkw auf dem Hotelgelände ca. 30 m rückwärtsfährt.
Daneben werden für den Lkw mehrere Einzelereignisse wie Entlüften der Be-
triebsbremse, Türenschlagen sowie Anlassen berücksichtigt. Die Emissionsan-
sätze der genannten Vorgänge werden in der untenstehenden Tabelle aufge-
führt. Im Rechenmodell werden die genannten Einzelereignisse unter Berück-
sichtigung ihrer Anzahl und Einwirkzeit zu einer Flächenschallquelle mit einem
Schallleistungspegel von 88,4 dB(A) zusammengefasst (vgl. folgende Tabelle).
Tabelle 6 - Teilpegel der Einzelereignisse für den Lkw für die Wäschelieferung

HEINE

Anzahl Einwirkzeit Lwa' Lwa'1n Korrektur Teilpegel
je Einwirkzeit

Ereignis dB(A) dB(A)/m dB(A) dB(A)
Lkw Fahren 80m auf

1 hge- _ 63 +19 92mittelt

Lkw Rückwärts 30m auf hge- 70,3 +14,8 851Fahren mittelt

Betriebsbremse 2 5 Sek." 108 - -25,6 82,4

Türenschlagen 2 5 Sek. 100 -25,6 74,4

Anlassen 1 5 Sek. 100 - -28,6 71,4

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel Lwar,1n 88,4 dB(A)

"Bezogen auf einen 5-Sekunden-Takt", damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt.

(Schallquelle im Rechenmodell: Hotel Lkw mit Wäsche)

! Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG.
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Der Lkw liefert frischeWäsche mit 4 Rollwagen an, die vom Parkplatz zum Hotel
geschoben und mit zu reinigender Wäsche zurückgeschoben werden. Hilfs-
weise wird das Schieben und Ziehen von Rollwagen auf einer Ladebordwand,
einem unebenen Boden (Pflaster) sowie beim Überfahren von Kanten und
Schwellen herangezogen. Dieser Emissionsansatz überschätzt tendenziell die
tatsächlichen Geräusche des Vorgangs. Die folgende Tabelle enthält die Anzahl
der Rollvorgänge, den Korrekturwert und den resultierenden Schallleistungspe-
gel gemittelt auf eine Stunde.
Tabelle 7 - Belieferung Hotelmit 4 Rollwagen

Anzahl Einwirkzeit Lwa Lwar,ih Korrektur Schall-
ie Einwirkzeit leistungs-

Ereignis pegel
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Rollwagen über Bo- g 75 +9 84den

(Schallquelle im Rechenmodell: Hotel Rollwagen Wäsche)

5.3.3 Wärmepumpe
An der Nordseite des Hotels befindet sich eine Wärmepumpe, die durchgängig
in Betrieb ist. Die Schallemissionen der Wärmepumpe können einem techni-
schen Datenblatt des Herstellers? entnommen werden, das durch das Hotel zur
Verfügung gestellt wurde. Laut dem Datenblatt führt die Wärmepumpe zu ei-
nem Schallleistungspegel von 51 dB(A).
(Schallquelle im Rechenmodell: Wärmepumpe)

1 TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG (2017): Technisches Datenblatt ifd. Nr.: 6 - Ergänzung 2017.
Ent- und Beladung von Rollcontainern über fahrzeugeigene Ladebordwand eines Lkw; Ergän-
zung zu: Lenkewitz, K., & Müller, J. Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissio-
nen und -immissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslie-
ferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins-
besondere von Verbrauchermärkten, Schriftreihe des HLUG, Heft 3, Wiesbaden, Jahr 2005.

? Technisches Datenblatt der Wärmepumpe Hoval Belaria pro", bereit gestellt durch das Hotel
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5.4 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen -� Wohnheim MWW
Murgtalwerkstätten

Bezüglich der Nutzung des Wohnheims der MWW Murgtalwerkstätten in der
Friedrichstraße werden die Schallemissionen bei Busfahrten der Anwohner so-
wie bei Anlieferungen des Wohnheims berücksichtigt. Hierbei wird gemäß den
Vorgaben der TA Lärm ein einzelner Tag mit hoher Auslastung betrachtet. Die-
ser wurde auf Basis von Angaben der MWW Murgtalwerkstätten ermittelt. Die
Vorgänge finden ausschließlich während des Tageszeitraums statt (6-22 Uhr).
Vereinzelte Fahrten und Parkvorgänge werden hierbei nicht berücksichtigt, da
diese in Bezug auf das Plangebiet vernachlässigbar sind.

5.4.1 Busfahrten und Anlieferung mit Lkw
Pro Tag finden 2 Busfahrten statt. Die Bewohner werden morgens mit einem
großen Bus abgeholt und nachmittags zurückgebracht. Für die Busse werden
hierbei hilfsweise die Geräuschemissionen von Lkw angesetzt, was eine Be-
trachtung auf sicherer Seite darstellt.
Daneben findet pro Tag eine Anlieferung des Wohnheims mit einem Lkw statt.
Der Transport vom Lkw zum Wohnheim erfolgt dabei von Hand.

Für die Fahrwege der Busse und des Lkw wird ein längenbezogener Schallleis-
tungspegel von 63 dB{A)/m angesetzt. Es wird die Annahme getroffen, dass die
Fahrzeuge jeweils 100 m auf dem Gelände fahren. Daneben werden je Fahrzeug
20 m Rückwärtsfahren berücksichtigt. Hierbei wird ein Schallleistungspegel von
70,3 dB(A)/m angesetzt. Dieser längenbezogene Schallleistungspegel beinhal-
tet bereits das Geräusch des Warnsignals beim Rückwärtsfahren.
Daneben werden für jeden Bus/Lkw mehrere Einzelereignisse wie Entlüften der
Betriebsbremse, Türenschlagen sowie Anlassen berücksichtigt. Die Emissions-
ansätze der genannten Vorgänge werden in der untenstehenden Tabelle auf-
geführt. Im Rechenmodell werden die genannten Einzelereignisse unter Be-
rücksichtigung ihrer Anzahl zu einer Flächenschallquelle mit einem Schallleis-
tungspegel von 88,1 dB(A) zusammengefasst.
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Tabelle Teilpegel der Einzelereignisse für einen Bus/Lkw
Anzahl Einwirkzeit Lwa" Korrektur Teilpegel

je Einwirkzeit
Ereignis dB(A) dB(A) dB(A)

Betriebsbremse 2 5 Sek." 108 -25,6 82,4

Türenschlagen 2 5 Sek. 100 -25,6 74,4

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel Lwar.in 83,3 dB(A)

"Bezogen auf einen 5-Sekunden-Takt", damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt.

(Schallquellen im Rechenmodell: Fahrwege Lkw/Busse, Rangieren Lkw/Busse
und Einzelgeräusche Lkw/Busse)
Die Fahr- und Rangiergeräusche der Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen sind
gemäß den VorgabenderTA Lärm nicht zu berücksichtigen. Diese werden somit
ausschließlich auf dem Gelände des Wohnheims der MWW berücksichtigt.

5.4.2 Anlieferungen mit Transportern
Für die Zu- und Abfahrt der 2 anliefernden Transporter pro Tag wird in den Be-
rechnungen jeweils ein längenbezogener Schallleistungspegel von
56,6 dB(A)/m je Fahrt zugrunde gelegt." Je Transporter wird ein Fahrweg von
insgesamt 100 m auf dem Wohnheimgelände angenommen.
Daneben werden Rangiervorgänge und Einzelereignisse bei der Anlieferung mit
Transportern berücksichtigt. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle mit
den entsprechenden Schallleistungspegeln für einen Transporter aufgeführt.

! Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG.

? Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der
Verabschiedung der Änderung der 16. BimSchV, Ausgabe 2019.

? Der angegebene längenbezogene Schallleistungspegel ergibt sich entsprechend den RLS-19
für die Fahrzeuggruppe Lkw1 bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h.
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Tabelle Teilpegel des Rangiervorgangs und der Einzelereignisse eines Trans-
porters

An- Einwirk- Lwa Korrektur Teilpegel
zahl zeit je Einwirkzeit

Ereignis dB(A) dB(A} dB(A)

Rangieren Transporter 1 1Min. 89 -17,8 71,2

Türenschlagen 2 5 Sek." 100 -25,6 74,4

Anlassen 1 5 Sek." 100 -28,6 71,4

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel Lwar.1n 77,4 dB(A)
*
Bezogen auf einen 5-Sekunden-Takt", damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt.

(Schallquellen im Rechenmodell: Fahrwege Transporter, Rangieren und Einzel-
geräusche Transporter)
Im Rechenmodell werden 2 Transporter berücksichtigt, sodass ein Beurtei-
lungspegel für das Rangieren und die Einzelereignisse der Transporter von
80,4 dB(A) entsteht.
Die Transporter liefern Gebrauchsgüter mit 11 Rollbrettern an. Die Transporter
halten vor dem Wohnheim und die Rollbretter werden in das Wohnheim und
wieder zurückgeschoben. Hilfsweise wird das Schieben und Ziehen von Rollwa-
gen auf einer Ladebordwand, einem unebenen Boden (Pflaster) sowie beim
Überfahren von Kanten und Schwellen herangezogen!. Dieser Emissionsansatz
überschätzt die tatsächlichen Geräusche des Vorgangs. Die folgende Tabelle
enthält die Anzahl der Rollvorgänge, den Korrekturwert und den resultierenden
Schallleistungspegel gemittelt auf eine Stunde.

? TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG (2017): Technisches Datenblatt ifd. Nr.: 6 - Ergänzung 2017.
Ent- und Beladung von Rollcontainern über fahrzeugeigene Ladebordwand eines Lkw; Ergän-
zung zu: Lenkewitz, K., & Müller, J. Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissio-
nen und -immissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslie-
ferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins-
besondere von Verbrauchermärkten, Schriftreihe des HLUG, Heft 3, Wiesbaden, Jahr 2005.
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Tabelle 10 - Belieferung Wohnheim mit 11 Rollbrettern
Anzahl Einwirkzeit Lwa Lwar,1n Korrektur Schall-

je Einwirkzeit leistungs-
Ereignis pegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

olbretter
über Bo- 2 75 +13,4 884

(Schallquelle im Rechenmodell: Rollbretter)

5.4.3 Emissionen von Gewerbebetrieben im weiteren Umfeld
Für die Betriebe im weiteren Umfeld werden flächenhafte Emissionsansätze auf
sicherer Seite gemäß der DIN 18005 berücksichtigt. Diese werden angesetzt auf
den als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesenen Flächen. Die DIN 18005
nennt einen flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? für Ge-
werbegebiete und von 65 dB(A)/m? für Industriegebiete.
Hierbei wird berücksichtigt, dass Rücksichtnahmepflichten für die Betriebe
durch bestehende schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld gegeben sind.
Dadurch sind die Emissionen auf den genannten Flächen in der Nacht (22-6 Uhr)
um 15 dB(A) auf 45 bzw. 50 dB(A)/m? zu reduzieren. Dies entspricht ohnehin
typischen gewerblichen Emission in der Nacht. Die zuvor genannten 60 bzw. 65
dB(A)/m? stellen für den Nachtzeitraum einen unrealistischen Schallleistungs-
pegel dar.

5.5 Spitzenpegel
Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit
folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse zu rechnen:
o Türenschlagen Pkw 97,5 dB(A)'
o Kofferraumschließen Pkw 99,5 dB(A}!
o Betriebsbremse Lkw 108 dB(A)?
o Verladung Rollwagen 109 dB(A)'

! Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage.

? Romer, Mihael-Nikola; Ziegler, Matthias; Lingenau, Andreas, et al. (2024): Technischer Be-
richt: LKW-Studie: Untersuchung von Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von
Lastkraftwagen. Wiesbaden: HLNUG.

3 TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG (2017): Technisches Datenblatt ifd. Nr.: 6 - Ergänzung 2017.
Ent- und Beladung von Rollcontainern über fahrzeugeigene Ladebordwand eines Lkw; Ergän-
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5.6 Ausbreitungsberechnung
Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPLAN auf der Basis
der DIN ISO 9613-2! sowie RLS-19?. Das Modell berücksichtigt:
o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-

den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde
bis zur 3. (Gewerbelärm) bzw. 2. Reflexion (Verkehrslärm)
Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption
Pegeländerungen aufgrund der Bodendämpfung: für die verschiedenen
Untergründe wurden entsprechende Bodenfaktoren berücksichtigt (Spekt-
rum: 0,0 = schallhart bis 1,0 = schallweich)

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen)

o schallausbreitungsbegünstigende Bedingungen entsprechend der verwen-
deten Regelwerke (z. B. einen leichten Mitwind und/ Temperaturin-
version)

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne
einer Worst Case"-Betrachtung mit O dB(A) angesetzt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 2 m und in jeweils der Höhe des Erdgeschos-
ses bis zum 2. Obergeschoss wurden die Beurteilungspegel für das Plangebiet
berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier)
bestimmt.
Die Farbabstufung bei den Karten mit den Ergebnissen des Gewerbelärms
wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtönen die Immissionsrichtwerte
(IRW) der TA Lärm für Mischgebiete (MI) überschritten werden. Bei den Karten
mit den Ergebnissen des Verkehrslärms liegt ab den hellroten Farbtönen eine
Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 und ab den dunkelroten
Farbtönen eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für
Mischgebiete vor.

zung zu: Lenkewitz, K., & Müller, J. Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissio-
nen und -immissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslie-
ferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins-
besondere von Verbrauchermärkten, Schriftreihe des HLUG, Heft 3, Wiesbaden, Jahr 2005.
DIN ISO 9613-2:1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allge-
meines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999.

? Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RL$S-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der
Verabschiedung der Änderung der 16. BImSchV, Ausgabe 2019.
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5.7 Qualität der Prognose
Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse
der schalltechnischen Untersuchung:
o Die Angaben zu den Emissionsansätzen basieren auf einer Maximalauslas-

tung (Worst Case"-Ansatz):
e Die Emissionsansätze für die Lkw- und Verladetätigkeiten wurden dem

Technischen Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von Geräuschemissi-
onen durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen", dem Techni-
schen Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Be-
triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditio-
nen" sowie dem Technischen Bericht zur Untersuchung der Ge-
räuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Ver-
brauchermärkten" entnommen. Darin werden keine Angaben zur
Qualität" der Emissionsansätze gemacht, sie liegen jedoch erfahrungs-
gemäß auf der sicheren Seite".

e Es wird vorausgesetzt, dass die Lkw beim Rückwärtsfahren/-rangieren
akustische Rückfahrwarneinrichtungen einsetzen.

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-Programm
SoundPLAN in der Version 9.0 durchgeführt. Das Programm erfüllt die Qua-
litätsanforderungen der DIN 45687'.

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermittel-
ten Beurteilungspegel an der oberen Grenze der zu erwartenden Schallimmis-
sionen.

! DIN 45687:2006-05, Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissio-
nen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006.
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6 Ergebnisse und Beurteilung

6.1 Straße
Die Beurteilung des Straßenverkehrslärms erfolgt mit den Orientierungswerten
der DIN 18005? in Verbindung mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BlIm-
SchV?. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete betragen
60 dB(A) tags sowie 50 dB(A) nachts. Die Grenzwerte der 16. BImSchV für
Mischgebiete liegen bei 64 dB(A} am Tag sowie 54 dB(A) in der Nacht.
Zunächst wurden Berechnungen an Einzelpunkten an den Baugrenzen vorge-
nommen. Die Lage der Immissionsorte ist den Karten 1 bis 6 zu sehen. An den
Immissionsorten 01 und O2 ergeben sich am Tag Beurteilungspegel von bis zu
59 dB(A) bzw. 58 dB(A) und in der Nacht von bis zu 50 dB(A) bzw. 49 dB(A). Die
Orientierungs- bzw. Grenzwerte für Mischgebiete werden somit eingehalten.
Neben den Einzelpunktberechnungen wurden flächenhafte Berechnungen
durchgeführt. Den Isophonenplänen in den Karten 1 bis 6 kann entnommen
werden, dass an den Baugrenzen im Bebauungsplangebiet keine Überschrei-
tungen der Orientierungswerte der DIN 18005 auftreten. Somit treten auch
keine Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV auf.

Neben Anforderungen zur Schalldämmung der Außenbauteile (siehe Ab-
schnitt 8) entstehen keine weiteren Anforderungen für Schallschutzmaßnah-
men im Bebauungsplan bzgl. des Verkehrslärms.

6.2 Gewerbe
Die Beurteilung des Gewerbelärms erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der
TA Lärm?. Diese Betragen für Mischgebiet 60 dB(A) am Tag sowie 45 dB(A) in
der Nacht.
Auch für den Gewerbelärm wurden zunächst Berechnungen an Einzelpunkten
an den Baugrenzen durchgeführt. Die Lage der hierbei berücksichtigten Immis-

! DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.

? Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. IS. 2334) geändert worden ist.

3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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sionsorte ist in den Karten 7 bis 12 zu sehen. An diesen ergeben sich Beurtei-
lungspegel von bis zu 57 dB(A) am Tag sowie 42 dB(A) in der Nacht. Die Richt-
werte der TA Lärm werden damit eingehalten.
Neben den Ergebnissen an Einzelpunkten wurden Isophonenplänen erstellt
(Karten 7 bis 12), denen ebenfalls entnommen werden kann, dass an den Bau-
grenzen im Bebauungsplangebiet keine Überschreitungen der Richtwerte der
TA Lärm auftreten.
Es sind somit auch keine Schallschutzmaßnahmen bzgl. des Gewerbelärms im
Bebauungsplan notwendig.

Spitzenpegel
Im Plangebiet werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 80 dB(A) tags und
bis 57 dB{A) nachts erreicht. Die Forderung der TA Lärm, dass Maximalpegel die
Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht
mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (Mischgebiete 90 dB(A) tags und
65 dB(A} nachts), wird erfüllt.

Berücksichtigung der Vorbelastung
Es wurde die Gesamtsituation der gewerblichen Lärmeinwirkungen auf das
Plangebiet berücksichtigt und die Beurteilungspegel im Plangebiet mit den re-
gulären Richtwerten der TA Lärm verglichen.

Änderung des Verkehrslärms in der Nachbarschaft

Aufgrund der Größe der bebaubaren Bereiche des Plangebiets kann eine Stei-
gerung des Verkehrslärms auf den umliegenden Straßen durch neu erzeugten
Verkehr um 3 dB(A}, was einer Verdoppelung der Verkehrsmengen entspricht,
ausgeschlossen werden.
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7 Städtebauliche Beurteilung - Gesamtlärmbetrachtung
Entsprechend der einschlägigen Regelwerke wurden die Schallimmissionen der
einzelnen Geräuscharten einzeln erfasst und den jeweiligen Orientierungs-,
Richt- und Grenzwerten gegenübergestellt. Im Zuge der Abwägung im Bebau-
ungsplanverfahren ist die Gesamtbelastung im Einzelfall jedoch durchaus ab-
wägungsrelevant. Dies gilt insbesondere bei Erreichen oder Überschreiten der
sog. schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung" von 70 dB(A) tags und
60 dB(A) nachts (siehe Kapitel 3.2).
Auf das Plangebiet wirken die Immissionen durch das Gewerbe und den Stra-
ßenverkehr ein. Auch bei einer Überlagerung der Beurteilungspegel der beiden
Lärmarten im Plangebiet werden die Schwellenwerte der Gesundheitsgefähr-
dung" von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts an den Baugrenzen sehr deutlich
unterschritten.

8 Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm (DIN 4109)
Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile erfolgt
im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gültigen DIN 4109. Im
vorliegenden Fall werden die Lärmpegelbereiche der Fassung von Januar 2018
aufgeführt.
Nach DIN 4109! werden für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm verschiedene Lärmpe-
gelbereiche zugrunde gelegt. Den Lärmpegelbereichen sind die vorhandenen
oder zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel" zuzuordnen.
Der maßgebliche Außenlärmpegel" wird nach DIN 4109 anhand des Ge-
samtpegels aller Schallimmissionen bestimmt.
Die DIN 4109 vom Januar 2018? berücksichtigt bei der Ermittlung der Lärmpe-
gelbereiche den Tagwert (6°° - 22°° Uhr) und den Nachtwert (22° - 6°° Uhr).
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen
Beurteilungspegel und einem Zuschlag von 3 dB(A) sowie für die Nacht aus dem
zugehörigen Beurteilungspegel, einem Zuschlag von 3 dB(A} und einem Zu-
schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (10 dB(A)
bei Verkehrslärm sowie bei Gewerbe).
Gemäß DIN 4109 (2018) sind die Außenbauteile auf den entsprechend höheren
Wert auszulegen. Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um die Lärmpegel
des Tageszeitbereichs (6-22 Uhr).

* DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. Januar 2018.
? DIN 4109-2: 2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung
der Anforderungen. Januar 2018.
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